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Die Kirchenleitung legt der Landessynode den Entwurf eines Verwaltungsverfahrens- und 

Zustellungsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland vor und bittet wie folgt zu 

beschließen: 

 

„Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen stimmt dem Verwaltungsver-

fahrens- und Zustellungsgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland vom ... November 

2009 zu und bittet die EKD, das Kirchengesetz mit Wirkung vom 1. Januar 2010 für die 

Evangelische Kirche von Westfalen in Kraft zu setzen.“ 
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Die Kirchengemeinden, Kirchenkreise, kirchlichen Verbände und die Landesskirche erlas-

sen in ihrer täglichen Verwaltungspraxis eine Vielzahl von Verwaltungsakten, denen in der 

Regel ein gesondertes Verwaltungsverfahren vorausgeht. In der kirchlichen Verwaltungs-

praxis und Rechtsprechung werden mit unterschiedlicher Begründung teilweise Regelungen 

staatlicher Verwaltungsverfahren analog herangezogen oder es wird auf die ungeschriebe-

nen Grundsätze des allgemeinen Verwaltungsrechts verwiesen, wie sie vor Inkrafttreten der 

Verwaltungsverfahrensgesetze im staatlichen Bereich anerkannt waren. Die staatlichen 

Verwaltungsverfahrensgesetze gelten für die Kirchen nicht.  

 

Bereits im ersten Halbjahr 2006 lag den Gliedkirchen der Entwurf eines Verwaltungsver-

fahrensgesetzes der EKD (VVZG-EKD) vor, der mit seinen 12 Paragrafen verhältnismäßig 

schlank war, da dynamische Verweisungen auf das staatliche Verwaltungsverfahrensgesetz 

eingearbeitet waren. Zu diesem ersten Entwurf lagen zustimmende Voten vom Ständigen 

Kirchenordnungsausschuss vom 30.08.2006, Landeskirchenamt vom 09.05.2006 und der 

Kirchenleitung vom 18.05.2006 vor. Der Landessynode 2006 wurde das Verwaltungsver-

fahrensgesetz der EKD zur Zustimmung vorgelegt. Dieser Entwurf wurde jedoch zurückge-

zogen, nachdem die Synode der EKD im November 2006 das Verwaltungsverfahrensgesetz 

der EKD nicht beschlossen hatte. Dahinter stand der im Stellungnahmeverfahren der Glied-

kirchen zum Teil laut gewordene Wunsch, das Gesetz möge nicht lediglich auf das staatli-

che Recht verweisen, sondern solle als ein Vollgesetz ausgestaltet werden. Dies würde die 

Rechtsanwendung für die kirchliche Verwaltungspraxis deutlich erleichtern.  

 

Der von der EKD mit Schreiben vom 15.10.2007 vorgelegte Entwurf war bereits als Voll-

gesetz ausgestattet. Der Ständige Kirchenordnungsausschuss, das Landeskirchenamt und 

die Kirchenleitung hatten in ihren Sitzungen vom 18.12.2007, 26.02.2008 und 13.03.2008 

den Gesetzentwurf zustimmend zur Kenntnis genommen. Dies wurde der EKD mit Schrei-

ben vom 17.04.2008 mitgeteilt. Dabei wurden auch die bei der Beratung der Vorlage im 

Ständigen Kirchenordnungsausschuss festgehaltenen Änderungswünsche, die überwiegend 

redaktioneller Art waren, weiter gegeben. Aufgrund einer Vielzahl von Vorschlägen aus 

den Gliedkirchen, die insbesondere Details des Entwurfs des VVZG-EKD betrafen, hatte 

die Kirchenkonferenz im September 2008 keine abschließende Stellungnahme abgegeben. 

Sie empfahl vielmehr, den Gesetzentwurf anhand der Äußerungen noch mal zu überarbei-
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ten und im Jahr 2009 erneut in ein Stellungnahmeverfahren zu geben. Dem ist der Rat 

durch entsprechenden Beschluss in seiner Sitzung am 05./06.09.2008 gefolgt. Er nimmt in 

Aussicht, den Entwurf der Synode der EKD im Oktober 2009 vorzulegen. In dem als Anla-

ge beigefügten Gesetzentwurf sind die damals vom Ständigen Kirchenordnungsausschuss 

vorgeschlagenen Änderungswünsche aufgenommen worden. 

 

Das kirchliche Verwaltungsverfahrens- und Zustellungsgesetz beschränkt den Anwen-

dungsbereich für Verwaltungsverfahren auf die Vorschriften, die für kirchliche Behörden 

relevant sein können. Die Anwendung der Paragraphen geschieht stets unter Berücksich-

tung des kirchlichen Auftrages bzw. der kirchlichen Interessen, soweit nicht Rechtsvor-

schriften der EKD, der UEK oder der Evangelischen Kirche von Westfalen inhaltsgleiche 

oder entgegenstehende Bestimmungen enthalten, die denen des kirchlichen Verwaltungs-

verfahrengesetzes vorgehen (Subsidiaritätsprinzip). Die Vorschriften des Verwaltungsver-

fahrens- und Zustellungsgesetzes der EKD gelten nicht bei Verfahren betreffend Diszipli-

narmaßnahmen, Visitationen, Lehrbeanstandungen, Amtshandlungen oder andere geistliche 

Handlungen, Wahlen oder solchen Verfahren, die nach der Abgabenordnung durchzuführen 

sind. Durch Kirchengesetz ist es der Evangelischen Kirche von Westfalen möglich, festzu-

legen, dass für weitere Rechtsbereiche das Verwaltungsverfahrens- und Zustellungsgesetz 

der EKD ganz oder teilweise keine Anwendung findet. 

 

Trotz anders lautender Vorschläge einzelner Gliedkirchen ist im jetzt vorliegenden Entwurf 

im Hinblick auf die Verankerung einer ACK-Klausel an der Grundentscheidung festgehal-

ten worden, die Zulassung von Bevollmächtigten von der Mitgliedschaft in einer ACK-

Kirche (siehe § 7 Abs. 5 VVZG-EKD) abhängig zu machen. Dies entspricht dem geltenden 

§ 21 Kirchengerichtsgesetz der EKD (KiGG). Die für das VVZG-EKD konsequente Aus-

dehnung der Regelung auf Beistände ist beibehalten worden. Dem Anliegen eine zu starke 

Verrechtlichung der Kommunikationsbeziehungen im kirchlichen Verwaltungsverfahren zu 

vermeiden, ist dadurch Rechnung getragen worden, dass vom zwingenden Anbringen einer 

Rechtsbehelfsbelehrung abgesehen worden ist. Die Möglichkeit ist aber grundsätzlich er-

öffnet und es ist dementsprechend die erforderliche Norm im Entwurf erhalten geblieben 

(siehe § 30 VVZG-EKD). Hinsichtlich der Frage, ob das VVZG-EKD auch bei hoheitlicher 

Tätigkeit von Kirchenbehörden Anwendung finden solle, ist der Entwurf bei der bisherigen 
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Linie geblieben und folgt damit der herrschenden Meinung, nach der die Regelungen des 

staatlichen Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) anwendbar sind, soweit für Verwal-

tungshandeln der Kirchen der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 VwGO zu den staatlichen 

Verwaltungsgerichten gegeben ist. Die Regelungen über die Amtshilfe in §§ 4 ff. VwVfG 

sind auch im neuen Entwurf des VVZG-EKD nicht übernommen worden. Eine Regelung 

der Amtshilfe, zumal in der ausgestalteten Form der §§ 4 ff. VwVfG, wird nicht für erfor-

derlich gehalten, da sich das Gebot der Amtshilfe im kirchlichen Bereich auf allen Ebenen 

aus dem Prinzip der Geschwisterlichkeit ergibt und im Übrigen zum Teil eine spezielle Re-

gelung erfahren hat (z. B. in § 8 KiGG). 

  

Bei der Prüfung der neuen Entwurfsfassung im Vergleich zu dem im Jahr 2007 vorgelegten 

EKD-Entwurfs hat sich bestätigt, dass die große Mehrzahl aller Änderungen redaktioneller 

Art sind. Inhaltliche Änderungen, denen grundsätzlich zugestimmt werden kann, haben sich 

an folgenden Stellen ergeben: 

 

1. Vom Anwendungsbereich des Kirchengesetzes ausgenommen sind nach § 1 Abs. 3 zu-

künftig auch Disziplinar- und Visitationsverfahren. 

2. Im § 3 wird jetzt als Satz 3 festgestellt, dass die Sprache des Verwaltungsverfahrens 

deutsch ist.  

3. Im § 6 Abs. 2 ist vor den Worten „rechtsgestaltende Wirkung“ das Wort „unmittelbar“ 

eingefügt worden. An dieser Stelle erfolgt im Vergleich zum staatlichen Verwaltungs-

verfahrensgesetz eine Ergänzung, die inhaltlich keine Veränderung des Rechts bewirkt, 

da auch in staatlichen Verwaltungsverfahren nur unmittelbare rechtsgestaltende Wir-

kungen Berücksichtigung finden. 

4. Die Bestimmungen über die Beteiligung von Bevollmächtigten und Beiständen sind im 

§ 7 Abs. 6 und 7 präzisiert worden.  

5. Erweitert wurde der Personenkreis über den Ausschluss von Personen wegen Befan-

genheit bzw. wegen der Besorgnis der Befangenheit. In § 9 Abs. 1 ist die Ziffer 6 neu 

eingefügt worden. Sie entspricht inhaltlich der Regelung des staatlichen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes.  

6. Der Text des § 12 Abs. 2 ist jetzt exakt angelehnt an die Bestimmung des § 24 Abs. 2 

der staatlichen Verwaltungsverfahrensgesetze.  
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7. Die inhaltlichen Veränderungen bei § 14 Abs. 2 und 3 entsprechen jetzt den Formulie-

rungen des § 26 Abs. 2 und 3 der staatlichen Verwaltungsverfahrensgesetze.  

8. Im § 17 Abs. 1 sind jetzt auch die gliedkirchlich erlassenen Datenschutzbestimmungen 

erfasst.  

9. Bei der Definition des Verwaltungsaktes nach § 22 ist der Begriff der „hoheitlichen 

Maßnahme“ durch den der „einseitigen Maßnahme“ ersetzt worden.  

10. Neu aufgenommen wurde in § 26 Abs. 2 die Ziffer 4, die inhaltlich der Regelung aus 

dem staatlichen Verwaltungsverfahrensgesetz entspricht.  

11. Neu aufgenommen wurde § 54 Abs. 3, der die ergänzende Anwendung von Vorschrif-

ten bei öffentlich-rechtlichen Verträgen regelt.  

 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes und die inhaltlich wortgleichen Verwal-

tungsverfahrensgesetze der Länder bestimmen seit Jahren das Verwaltungshandeln des 

Staates; sie haben sich bewährt. Ein kirchliches Verwaltungsverfahrensgesetz, das sich am 

Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes und den inhaltlich wortgleichen Verwaltungsver-

fahrensgesetzen der Länder orientiert, hätte den Vorteil, das man auf die umfangreiche Li-

teratur und die vorhandene Rechtsprechung zurückgreifen könnte und die Erfolgsaussichten 

von Anträgen und Rechtsmitteln für die Betroffenen und für die Beratungspraxis realisti-

scher eingeschätzt werden kann. Die Rechtsanwendung in den Kirchenbehörden würde 

durch das neue kirchliche Verwaltungsverfahrensgesetz erleichtert, ebenso ist davon auszu-

gehen, dass die Rechtsprechung der Kirchengerichte entlastet würde. 

Positiv ist auch herauszustellen, dass die Vorschriften für die Verwaltungszustellungen auf 

Grundlage der Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bundes in dem kirchli-

chen Verwaltungsverfahrensgesetz integriert sind. Auch in der kirchlichen Praxis wird von 

förmlichen Zustellungen Gebrauch gemacht, so dass klare Regelungen von Vorteil sind.  

 

§ 62 Abs. 2 des Entwurfes regelt das Inkrafttreten des Gesetzes für die Gliedkirchen ent-

sprechend Art. 10 a GO.EKD. Hierfür ist deren Zustimmung erforderlich, da es sich beim 

Verwaltungsverfahrensrecht noch nicht um „ein einheitlich durch die EKD geregeltes Sach-

gebiet“ handelt. Unter dem Vorbehalt, dass der vorgelegte Entwurf eines VVZG-EKD 

keine wesentlichen Änderungen mehr erfährt und die Kirchenkonferenz und die EKD-

Synode das Kirchengesetz beschließen, sollte die Landessynode 2009 bereits auf ihrer dies-
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jährigen Tagung ihre Zustimmung zu dem Kirchengesetz erklären, damit es mit Wirkung 

vom 1. Januar 2010 für die Evangelische Kirche von Westfalen in Kraft treten kann.  

Vor diesem Hintergrund hatte die Kirchenleitung in ihrer Sitzung am 18. Juni 2009 auf 

Vorschlag des Ständigen Kirchenordnungsausschusses der folgenden Beschluss gefasst: 

„Dem von der EKD vorgelegten Entwurf eines Verwaltungsverfahrens- und Zustellungsge-

setzes der Evangelischen Kirche in Deutschland (VVZG-EKD) wird zugestimmt. Soweit 

der Gesetzentwurf im weiteren Beratungsverfahren keine wesentlichen inhaltlichen Ände-

rungen erfährt, die Synode der EKD (22.-29. Oktober 2009) das VVZG-EKD beschließt 

und die Kirchenkonferenz dem Gesetz zustimmt, soll die Landessynode 2009 (10.-13. No-

vember 2009) ihre Zustimmung zu dem Kirchengesetz erklären, damit es nach § 62 des 

Entwurfes mit Wirkung vom 1. Januar 2010 für die Evangelische Kirche von Westfalen in 

Kraft treten kann.“ 

 

 

Der Landessynode wird vorgelegt:  

 

Entwurf eines Verwaltungsverfahrens- und Zustellungsgesetzes der EKD (VVZG-EKD) 

mit ausführlicher Begründung (Anlage). 

 

Soweit die EKD-Synode, die zwei Wochen vor der Tagung der westfälischen Synode zu-

sammentritt (22. bis 29. Oktober 2009), Änderungen an dem Gesetzentwurf vornimmt, 

werden diese in die Beratungen des Tagungs-Gesetzesausschusses eingebracht und die von 

der EKD-Synode beschlossene endgültige Fassung des VVZG-EKD der Landessynode 

vorgelegt. 
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Anlage 
 

Verwaltungsverfahrens- und -zustellungsgesetz  
der Evangelischen Kirche in Deutschland  

 
(VVZG-EKD) 

 
Vom …  

 
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat nach Art. 10 Absatz 1 
und Artikel 10 a Absatz 2 Satz 1 Buchstabe b mit Zustimmung der Kirchenkonfe-
renz nach Artikel 26 a Absatz 4 der Grundordnung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

Inhaltsübersicht  

§§ 

Abschnitt 2 Bestandskraft des Verwaltungsaktes 
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes  

 
31 

Teil I Allgemeine Vorschriften 
Abschnitt 1 Anwendungsbereich 
Anwendungsbereich 

 
 
  1 

Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 32 

 
Abschnitt 2 Verfahrensgrundsätze 
Begriff des Verwaltungsverfahrens 

 
 
  2 

Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 33 

Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens   3 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 34 
Elektronische Kommunikation   4 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes 35 
Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit   5 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 36 
Beteiligte   6 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 37 
Bevollmächtigte und Beistände   7 Erstattung, Verzinsung 38 
Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten   8 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren 39 
Ausgeschlossene Personen   9 Wiederaufgreifen des Verfahrens 40 
Besorgnis der Befangenheit 10 Rückgabe von Urkunden und Sachen 41 
Beginn des Verfahrens 11  

Teil III Rechtsbehelfsverfahren gegen Verwaltungs-
akte 
Vorverfahren 

 
 
 
42 

Untersuchungsgrundsatz 12 Widerspruch 43 
Beratung, Auskunft 13 Anhörung 44 
Beweismittel 14 Abhilfeentscheidung 45 
Anhörung Beteiligter 15 Widerspruchsbescheid 46 
Akteneinsicht durch Beteiligte 16 Erstattung von Kosten im Vorverfahren 47 
Datenschutz und Geheimhaltung 17  

Teil IV Öffentlich-rechtlicher Vertrag 
Zulässigkeit  

 
 
48 

Abschnitt 3 Fristen, Termine, Wiedereinsetzung 
Fristen und Termine  

 
18 

Vergleichsvertrag 49 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
 
Abschnitt 4 Amtliche Beglaubigung 
Beglaubigung von Dokumenten 

19 
 
 
20 

Austauschvertrag 50 

Beglaubigung von Unterschriften 21 Schriftform 51 
 
Teil II  Verwaltungsakt 
Abschnitt 1 Zustandekommen des Verwaltungsak-
tes 
Begriff des Verwaltungsaktes 

 
 
 
 
22 

Zustimmung von Dritten und Behörden 52 

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 23 Nichtigkeit  53 
Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 24 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen, er-

gänzende Anwendung von Vorschriften 
54 

Zusicherung 25  
Teil V Verwaltungszustellung 
Zustellung 

 
 
55 

Begründung des Verwaltungsaktes 26 Zustellung an gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen 56 
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Ermessen 27 Zustellung an Bevollmächtigte 57 
Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 28 Heilung von Zustellungsmängeln 58 
Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt 29 Zustellung im Ausland 59 
Rechtsbehelfsbelehrung 30 Öffentliche Zustellung  60 
   

Teil VI Schlussvorschriften 
 

  Überleitung von Verfahren 
In-Kraft-Treten 

61 
62 

  Außer-Kraft-Treten 63 
 

Teil I Allgemeine Vorschriften 
Abschnitt 1 Anwendungsbereich 

 
 

§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Dieses Kirchengesetz gilt  

1. für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Kirchenbehörden der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, sowie der Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die sie die Aufsicht führt, 

2. nach Maßgabe der §§ 62 Absatz 2, 63 für die öffentlich-rechtliche Verwal-
tungstätigkeit der Kirchenbehörden der Gliedkirchen, ihrer Kirchengemein-
den, Kirchenkreise, Kirchenbezirke und anderer Untergliederungen, der 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse sowie der Körperschaften, Anstalten 
oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, über die eine Gliedkirche oder ein 
gliedkirchlicher Zusammenschluss die Aufsicht führt, 

soweit ihnen die Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit durch 
kirchliche Rechtsvorschriften übertragen ist. Das kirchliche Recht bestimmt die 
Kirchenbehörden, die die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit ausüben. 
Kirchenbehörde im Sinne dieses Kirchengesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben 
der kirchlichen Verwaltung wahrnimmt. 

 
(2) Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes gelten nicht, soweit Rechtsvorschrif-

ten der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirch-
lichen Zusammenschlüsse inhaltsgleiche oder entgegenstehende Vorschriften 
enthalten. 
 

(3) Die Vorschriften dieses Kirchengesetzes mit Ausnahme der §§ 55 bis 60 gelten 
ferner nicht für  
1. Lehrbeanstandungsverfahren, 
2. Disziplinarverfahren, 
3. Visitationsverfahren, 
4. Verfahren im Zusammenhang mit geistlichen Amtshandlungen oder anderen 

geistlichen Handlungen, 
5. Verfahren, die Wahlen zu einem kirchlichen Amt, von kirchlichen Organen 

und anderen kirchlichen Gremien betreffen, 
6. Verfahren, die nach der Abgabenordnung durchzuführen sind. 
 
Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse können durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kir-
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chengesetzes bestimmen, dass dieses Kirchengesetz für weitere Verfahren 
ganz oder teilweise keine Anwendung findet. 

 
(4) Für die Tätigkeit der Kirchenbehörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen 

Prüfungen von Personen sowie der kirchlichen Schulen und Hochschulen bei 
Versetzungs- und anderen Entscheidungen, die auf einer Leistungsbeurteilung 
beruhen, gelten nur die §§ 2, 3, 5, 6, 9 bis 14, 16 bis 24, 27 bis 47 dieses Kir-
chengesetzes. 

 
(5) Für Berufungsverfahren an kirchlichen Hochschulen sind die §§ 15, 16 und 26 

dieses Kirchengesetzes nicht anzuwenden. 
 
(6) Für Personalentscheidungen, die durch ein Gremium getroffen werden, ist § 26 

nicht anzuwenden. 

 

Abschnitt 2 Verfahrensgrundsätze 
 
 
§ 2 Begriff des Verwaltungsverfahrens 
 
Das Verwaltungsverfahren im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die nach außen 
wirkende Tätigkeit der Kirchenbehörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, 
die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss 
eines öffentlich-rechtlichen Vertrags gerichtet ist; es schließt den Erlass des Ver-
waltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags ein. 
 
 
§ 3 Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens 
 
Das Verwaltungsverfahren ist an bestimmte Formen nicht gebunden, soweit keine 
besonderen Rechtsvorschriften für die Form des Verfahrens bestehen. Es ist ein-
fach, zweckmäßig und zügig durchzuführen. Die Sprache des Verwaltungsverfah-
rens ist deutsch. 
 
 
§ 4 Elektronische Kommunikation 
 
(1) Soweit das kirchliche Recht dies zulässt, ist die Übermittlung elektronischer 

Dokumente zulässig, sofern der Empfänger oder die Empfängerin hierfür einen 
Zugang eröffnet hat. 

 
(2) Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht durch 

Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische Form er-
setzt werden. Das kirchliche Recht kann bestimmen, dass in diesem Fall das 
elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Bundesgesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen 
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(Signaturgesetz) zu versehen ist. Die Signierung mit einem Pseudonym, das 
die Identifizierung der Person des Signaturschlüsselinhabers nicht ermöglicht, 
ist nicht zulässig. Im Rechtsverkehr zwischen Kirchenbehörden kann von dem 
Erfordernis einer qualifizierten elektronischen Signatur abgesehen werden. 

 
(3) Ist ein der Kirchenbehörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur 

Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem oder der Absendenden unter An-
gabe der für ihn oder sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unver-
züglich mit. Macht ein Empfänger oder eine Empfängerin geltend, er oder sie 
könne das von der Kirchenbehörde übermittelte elektronische Dokument nicht 
bearbeiten, hat sie es ihm oder ihr erneut in einem geeigneten elektronischen 
Format oder als Schriftstück zu übermitteln. 

 
 
§ 5 Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit 
 
(1) Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind natürliche und juristische Personen 

sowie Kirchenbehörden. 
 
(2) Fähig zur Vornahme von Verfahrenshandlungen sind 

1. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht geschäftsfähig sind, 
2. natürliche Personen, die nach bürgerlichem Recht in der Geschäftsfähigkeit 

beschränkt sind, soweit sie  
a) für den Gegenstand des Verfahrens durch Vorschriften des bürgerlichen 

Rechts als geschäftsfähig oder durch Vorschriften des öffentlichen oder 
kirchlichen Rechts als handlungsfähig anerkannt sind, 

b) nach kirchlichem Recht in bestimmten Bereichen handlungsfähig sind, für 
diese Rechtsbereiche, 

3. juristische Personen, sowie kirchliche, staatliche und kommunale Behörden. 
 
(3) Betrifft ein Einwilligungsvorbehalt nach § 1903 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

den Gegenstand des Verfahrens, so ist ein geschäftsfähiger Betreuter oder ei-
ne geschäftsfähige Betreute nur insoweit zur Vornahme von Verfahrenshand-
lungen fähig, als er oder sie nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts oh-
ne Einwilligung des Betreuers oder der Betreuerin handeln kann oder durch 
Vorschriften des öffentlichen oder kirchlichen Rechts als handlungsfähig aner-
kannt ist. 

 
(4) Die §§ 53 und 55 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. 
 
 
§ 6 Beteiligte 
 
(1) Beteiligte sind 

1. Antragsteller und Antragstellerin sowie Antragsgegner und Antragsgegnerin, 
2. diejenigen, an die die Kirchenbehörde den Verwaltungsakt richten will oder 

gerichtet hat, 

- 12 - 
 



 - 12 - 

3. diejenigen, mit denen die Kirchenbehörde einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag schließen will oder geschlossen hat,  

4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Kirchenbehörde zu dem Verfahren 
hinzugezogen worden sind. 

 
(2) Die Kirchenbehörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren 

rechtliche Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden kön-
nen, als Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens unmittelbar 
rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten oder eine Dritte, so ist dieser oder 
diese auf Antrag als Beteiligter oder Beteiligte zu dem Verfahren hinzuzuzie-
hen; soweit er oder sie der Kirchenbehörde bekannt ist, hat diese ihn oder sie 
von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen. 

 
(3) Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen, 

wird dadurch nicht Beteiligter oder Beteiligte. 
 
 
§ 7 Bevollmächtigte und Beistände 
 
(1) Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann sich durch einen Bevollmächtigten oder 

eine Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ermächtigt zu allen das 
Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ih-
rem Inhalt nicht etwas anderes ergibt. Der Bevollmächtigte oder die Bevoll-
mächtigte hat auf Verlangen die Vollmacht schriftlich nachzuweisen. Ein Wider-
ruf der Vollmacht wird der Kirchenbehörde gegenüber erst wirksam, wenn er ihr 
zugeht. 

 
(2) Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers oder der Voll-

machtgeberin noch durch eine Veränderung in seiner oder ihrer Handlungsfä-
higkeit oder seiner oder ihrer gesetzlichen Vertretung aufgehoben; der oder die 
Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er oder sie für den Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen oder deren Voll-
macht auf Verlangen schriftlich beizubringen. 

 
(3) Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so 

soll sich die Kirchenbehörde an ihn oder sie wenden. Sie kann sich an den Be-
teiligten oder die Beteiligte selbst wenden, soweit er oder sie zur Mitwirkung 
verpflichtet ist. Wendet sich die Kirchenbehörde an den Beteiligten oder die Be-
teiligte, so soll der oder die Bevollmächtigte verständigt werden. § 57 bleibt un-
berührt. 

 
(4) Ein Beteiligter oder eine Beteiligte kann zu Verhandlungen und Besprechungen 

mit einem Beistand erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als 
von dem oder der Beteiligten vorgebracht, soweit der oder die Beteiligte dem 
nicht unverzüglich widerspricht. 

 
(5) Bevollmächtigte und Beistände müssen Mitglied einer Kirche sein, die der Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen angehört. In besonderen Ausnahmefäl-
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len kann die Kirchenbehörde Personen als Bevollmächtigte oder Beistände zu-
lassen, die die Voraussetzungen nach Satz 1 nicht erfüllen.  

 
(6) Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn ihnen die Befugnis 

zur Erbringung von Rechtsdienstleistungen gemäß § 3 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes fehlt. Sie sind ferner zurückzuweisen, wenn sie die Vorausset-
zungen nach Absatz 5 Satz 1 nicht erfüllen und keine Zulassung nach Absatz 5 
Satz 2 gegeben ist. 

 
(7) Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden, 

wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur zu-
rückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig sind. 

 
(8) Die Zurückweisung nach den Absätzen 6 und 7 ist auch dem oder der Beteilig-

ten, dessen oder deren Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte oder Beistand 
zurückgewiesen wird, mitzuteilen. Verfahrenshandlungen der zurückgewiese-
nen Bevollmächtigten oder Beistände, die diese nach der Zurückweisung vor-
nehmen, sind unwirksam. 

 
 
§ 8 Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten 
 
Ein Beteiligter oder eine Beteiligte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt, 
Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat der Kirchenbehörde auf Verlangen inner-
halb einer angemessenen Frist einen Empfangsbevollmächtigten oder eine Emp-
fangsbevollmächtigte im Inland zu benennen. Wird dies unterlassen, gilt ein an ihn 
oder sie gerichtetes Schreiben am siebten Tage nach der Aufgabe zur Post und 
ein elektronisch übermitteltes Dokument am dritten Tage nach der Absendung als 
zugegangen. Dies gilt nicht, wenn feststeht, dass das Dokument den Empfänger 
oder die Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt erreicht hat. Auf die 
Rechtsfolgen der Unterlassung ist hinzuweisen. 
 
 
 
 
§ 9 Ausgeschlossene Personen 
 
(1) In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Kirchenbehörde nicht tätig werden,  

1. wer selbst Beteiligter oder Beteiligte ist, 
2. wer Angehöriger oder Angehörige von Beteiligten ist, 
3. wer einen Beteiligten oder eine Beteiligte kraft Gesetzes oder Vollmacht all-

gemein oder in diesem Verwaltungsverfahren vertritt, 
4. wer Angehöriger oder Angehörige einer Person ist, die Beteiligte in diesem 

Verfahren vertritt, 
5. wer bei einem Beteiligten oder einer Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist 

oder bei ihm oder ihr als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder ei-
nes gleichartigen Organs tätig ist; dies gilt nicht für Personen, die in den ge-
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nannten Organen auf Verlangen der Kirchenbehörde tätig sind oder ihnen 
kraft Amtes angehören, 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gut-
achten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist. 

 
Dem oder der Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die 
Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt 
nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- 
oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die 
Angelegenheit berührt sind. 

 
(2) Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug unauf-

schiebbare Maßnahmen treffen. 
 
(3) Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet und hält sich ein 

Mitglied des Leitungsorgans für ausgeschlossen oder bestehen Zweifel, ob die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem oder der Vorsit-
zenden mitzuteilen. Das Leitungsorgan entscheidet über den Ausschluss. Der 
oder die Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausge-
schlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung und Beschlussfassung nicht 
zugegen sein. 

 
(4) Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind: 

1. der oder die Verlobte, 
2. der Ehegatte oder die Ehegattin, 
3. der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, 
4. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
5. Geschwister, 
6. Kinder der Geschwister, 
7. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten, der Lebens-

partner oder die Lebenspartnerin 
8. Geschwister der Eltern, 
9. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit 

häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind 
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 

 
Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3, 4 und 7 die die Beziehung begründende 

Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, 
2. in den Fällen der Nummern 4 bis 8 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist, 
3. im Falle der Nummer 9 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, so-

fern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden 
sind. 
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§ 10 Besorgnis der Befangenheit 
 
Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische 
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten oder einer Betei-
ligten das Vorliegen eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Ver-
waltungsverfahren für eine Kirchenbehörde tätig werden soll, die Leitung der Kir-
chenbehörde zu unterrichten und sich auf deren Anordnung der Mitwirkung zu ent-
halten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter oder die Leiterin der Kir-
chenbehörde, so trifft diese Anordnung die kirchliche Aufsichtsbehörde, sofern sich 
der Kirchenbehördenleiter oder die Kirchenbehördenleiterin nicht selbst einer Mit-
wirkung enthält. Wird die Kirchenbehörde durch mehrere Personen geleitet, gilt für 
Mitglieder eines Leitungsorgans § 9 Absatz 3 entsprechend. 
 
 
§ 11 Beginn des Verfahrens 
 
Die Kirchenbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie 
ein Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn sie auf Grund von 
Rechtsvorschriften 
1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss, 
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt. 
 
 
§ 12 Untersuchungsgrundsatz 
 
(1) Die Kirchenbehörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Sie bestimmt 

Art und Umfang der Ermittlungen; an das Vorbringen und an die Beweisanträge 
der Beteiligten ist sie nicht gebunden. 

 
(2) Die Kirchenbehörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die 

Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen. 
 
(3) Die Kirchenbehörde darf die Entgegennahme von Erklärungen oder Anträgen, 

die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, nicht deshalb verweigern, weil sie die 
Erklärung oder den Antrag in der Sache für unzulässig oder unbegründet hält. 

 
 
§ 13 Beratung, Auskunft 
 
Die Kirchenbehörde soll die Abgabe von Erklärungen, das Stellen von Anträgen 
oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese offen-
sichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abge-
geben oder gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die 
den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen oblie-
genden Pflichten. 
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§ 14 Beweismittel 
 
(1) Die Kirchenbehörde bedient sich der Beweismittel, die sie nach pflichtgemäßem 

Ermessen zur Ermittlung des Sachverhalts für erforderlich hält. Sie kann insbe-
sondere 
1. Auskünfte jeder Art einholen, 
2. Beteiligte anhören, Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige 

vernehmen oder die schriftliche oder elektronische Äußerung von 
Beteiligten, Sachverständigen, Zeugen und Zeuginnen einholen,  

3. Urkunden und Akten beiziehen, 
4. den Augenschein einnehmen. 

 
(2) Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie sollen 

insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben und die in 
ihrem Besitz befindlichen Urkunden und anderen Schriftstücke vorlegen, wenn 
sie für das Verfahren von Bedeutung sind. Eine weitergehende Pflicht, bei der 
Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken, insbesondere eine Pflicht zum per-
sönlichen Erscheinen oder zur Aussage, besteht nur, soweit dies durch kirchli-
che Rechtsvorschriften vorgesehen ist.  

 
(3) Für Zeugen und Zeuginnen sowie Sachverständige besteht eine Pflicht zur 

Aussage oder zur Erstattung von Gutachten, wenn sie durch kirchliche Rechts-
vorschrift vorgesehen ist. Falls die Kirchenbehörde Zeugen, Zeuginnen und 
Sachverständige herangezogen hat, erhalten sie auf Antrag in entsprechender 
Anwendung des Kirchengerichtsgesetzes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land in der jeweils geltenden Fassung eine Entschädigung oder Vergütung. 

 
 
§ 15 Anhörung Beteiligter 
 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten oder 

einer Beteiligten eingreift, ist ihm oder ihr Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern.  

 
(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen 

des Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn  
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im kirchlichen In-

teresse notwendig erscheint, 
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgeblichen 

Frist in Frage gestellt würde, 
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten oder einer Beteiligten, die 

dieser oder diese in einem Antrag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht 
zu seinen oder ihren Ungunsten abgewichen werden soll, 

4. die Kirchenbehörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwal-
tungsakte in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer 
Einrichtungen erlassen will. 
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(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes kirchliches Interesse ent-
gegensteht. 

 
 
§ 16 Akteneinsicht durch Beteiligte 
 
(1) Die Kirchenbehörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffen-

den Akten zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Ver-
teidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für Ent-
würfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorberei-
tung.  

 
(2) Die Kirchenbehörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, so-

weit durch sie die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben beeinträchtigt, 
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem kirchlichen Wohl Nachteile be-
reiten würde oder soweit die Vorgänge nach kirchlichen Rechtsvorschriften o-
der ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der Be-
teiligten oder dritter Personen, insbesondere wenn es sich um Vorgänge seel-
sorgerlichen Charakters handelt, geheim gehalten werden müssen. 

 
(3) Die Akteneinsicht erfolgt bei der Kirchenbehörde, die die Akten führt. Im Einzel-

fall kann die Einsicht auch bei einer anderen Kirchenbehörde erfolgen, weitere 
Ausnahmen kann die Kirchenbehörde, die die Akten führt, gestatten. 

 
 
§ 17 Datenschutz und Geheimhaltung 
 
(1) Für den Schutz personenbezogener Daten in einem Verwaltungsverfahren gel-

ten das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland in der jeweils geltenden Fassung und die aufgrund dieses Kir-
chengesetzes erlassenen Verordnungen und Richtlinien sowie die zur Ergän-
zung und Durchführung dieses Kirchengesetzes erlassenen gliedkirchlichen 
Rechtsvorschriften.  

 
(2) Die Beteiligten haben Anspruch darauf, dass ihre Geheimnisse, insbesondere 

die zum persönlichen Lebensbereich gehörenden Geheimnisse sowie die Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, von der Kirchenbehörde nicht unbefugt of-
fenbart werden. 

 
(3) Das Beicht- und Seelsorgegeheimnis ist unverbrüchlich zu wahren. 
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Abschnitt 3 Fristen, Termine, Wiedereinsetzung 
 
 
§ 18 Fristen und Termine 
 
(1) Für die Berechnung von Fristen und für die Bestimmung von Terminen gelten 

die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend, soweit nicht 
durch die Absätze 2 bis 5 etwas anderes bestimmt ist.  

 
(2) Der Lauf einer Frist, die von einer Kirchenbehörde gesetzt wird, beginnt mit 

dem Tag, der auf die Bekanntgabe der Frist folgt, außer wenn dem Betroffenen 
etwas anderes mitgeteilt wird. 

 
(3) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder 

einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden 
Werktags. Dies gilt nicht, wenn dem Betroffenen unter Hinweis auf diese Vor-
schrift ein bestimmter Tag als Ende der Frist mitgeteilt worden ist. 

 
(4) Hat eine Kirchenbehörde Leistungen nur für einen bestimmten Zeitraum zu 

erbringen, so endet dieser Zeitraum auch dann mit dem Ablauf seines letzten 
Tages, wenn dieser auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag oder einen 
Sonnabend fällt. 

 
(5) Ist eine Frist nach Stunden bestimmt, so werden Sonntage, gesetzliche Feier-

tage oder Sonnabende mitgerechnet. 
 
(6) Fristen, die von einer Kirchenbehörde gesetzt sind, können verlängert werden. 

Sind solche Fristen bereits abgelaufen, so können sie rückwirkend verlängert 
werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf einge-
tretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. Die Kirchenbehörde kann die Ver-
längerung der Frist nach § 23 mit einer Nebenbestimmung verbinden. 

 
(7) Absatz 6 gilt nicht für Fristen, die durch Kirchengesetz bestimmt werden. 
 
 
§ 19 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
 
(1) War jemand ohne Verschulden verhindert, eine gesetzliche Frist einzuhalten, 

so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Das 
Verschulden eines Vertreters oder einer Vertreterin ist dem oder der Vertrete-
nen zuzurechnen. 

 
(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu 

stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antragstellung 
oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Innerhalb der An-
tragsfrist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Ist dies geschehen, so kann 
Wiedereinsetzung auch ohne Antrag gewährt werden. 
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(3) Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann die Wiedereinset-

zung nicht mehr beantragt oder die versäumte Handlung nicht mehr nachgeholt 
werden, außer wenn dies vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt un-
möglich war.  

 
(4) Über den Antrag auf Wiedereinsetzung entscheidet die Kirchenbehörde, die 

über die versäumte Handlung zu befinden hat. 
 
(5) Die Wiedereinsetzung ist unzulässig, wenn sich aus einer Rechtsvorschrift er-

gibt, dass sie ausgeschlossen ist. 
 

 
Abschnitt 4 Amtliche Beglaubigung 

 
 

§ 20 Beglaubigung von Dokumenten 
 
(1) Jede Kirchenbehörde ist befugt, Abschriften von Urkunden, die sie selbst aus-

gestellt hat, zu beglaubigen. Darüber hinaus sind die von der jeweiligen obers-
ten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung bestimmten Kirchenbehörden 
befugt, Abschriften zu beglaubigen, wenn die Urschrift von einer kirchlichen, 
staatlichen oder kommunalen Behörde ausgestellt ist oder die Abschrift zur Vor-
lage bei einer solchen Behörde benötigt wird, sofern nicht durch Rechtsvor-
schrift die Erteilung beglaubigter Abschriften aus amtlichen Registern und Ar-
chiven anderen Dienststellen oder Behörden ausschließlich vorbehalten ist.  

 
(2) Abschriften dürfen nicht beglaubigt werden, wenn Umstände zu der Annahme 

berechtigen, dass der ursprüngliche Inhalt des Schriftstücks, dessen Abschrift 
beglaubigt werden soll, geändert worden ist, insbesondere wenn dieses Schrift-
stück Lücken, Durchstreichungen, Einschaltungen, Änderungen, unleserliche 
Wörter, Zahlen oder Zeichen, Spuren der Beseitigung von Wörtern, Zahlen und 
Zeichen enthält oder wenn der Zusammenhang eines aus mehreren Blättern 
bestehenden Schriftstücks aufgehoben ist. 

 
(3) Eine Abschrift wird beglaubigt durch einen Beglaubigungsvermerk, der unter die 

Abschrift zu setzen ist. Der Vermerk muss enthalten  
1. die genaue Bezeichnung des Schriftstücks, dessen Abschrift beglaubigt 

wird, 
2. die Feststellung, dass die beglaubigte Abschrift mit dem vorgelegten Schrift-

stück übereinstimmt, 
3. den Hinweis, dass die beglaubigte Abschrift nur zur Vorlage bei der ange-

gebenen kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörde erteilt wird, 
wenn die Urschrift nicht von einer solchen Behörde ausgestellt worden ist, 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die 
Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Beglaubigung von  
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1. Ablichtungen, Lichtdrucken und ähnlichen in technischen Verfahren herge-
stellten Vervielfältigungen, 

2. auf fototechnischem Wege von Schriftstücken hergestellten Negativen, die 
bei einer kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörde aufbewahrt 
werden,  

3. Ausdrucken elektronischer Dokumente, 
4. elektronischen Dokumenten, 

a. die zur Abbildung eines Schriftstücks hergestellt wurden, 
b. die ein anderes technisches Format als das mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument erhalten haben. 
 
(5) Der Beglaubigungsvermerk muss zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 3 

Satz 2 bei der Beglaubigung  
1. des Ausdrucks eines elektronischen Dokuments, das mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur verbunden ist, die Feststellungen enthalten,  
a. wen die Signaturprüfung als Inhaber oder Inhaberin der Signatur aus-

weist, 
b. welchen Zeitpunkt die Signaturprüfung für die Anbringung der Signatur 

ausweist und 
c. welche Zertifikate mit welchen Daten dieser Signatur zugrunde lagen, 

2. eines elektronischen Dokuments den Namen des oder der für die Beglaubi-
gung zuständigen Bediensteten und die Bezeichnung der Kirchenbehörde, 
die die Beglaubigung vornimmt, enthalten; die Unterschrift des oder der für 
die Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel nach Ab-
satz 3 Satz 2 Nr. 4 werden durch eine dauerhaft überprüfbare qualifizierte 
elektronische Signatur ersetzt. 
 

Wird ein elektronisches Dokument, das ein anderes technisches Format als das 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur verbundene Ausgangsdokument 
erhalten hat, nach Satz 1 Nr. 2 beglaubigt, muss der Beglaubigungsvermerk 
zusätzlich die Feststellungen nach Satz 1 Nr. 1 für das Ausgangsdokument 
enthalten.  

 
(6) Die nach Absatz 4 hergestellten Dokumente stehen, sofern sie beglaubigt sind, 

beglaubigten Abschriften gleich.  
 
 
 
 
§ 21 Beglaubigung von Unterschriften 
 
(1) Die von der jeweiligen obersten Kirchenbehörde durch allgemeine Regelung 

bestimmten Kirchenbehörden sind befugt, Unterschriften zu beglaubigen, wenn 
das unterzeichnete Schriftstück zur Vorlage bei einer kirchlichen, staatlichen 
oder kommunalen Behörde oder bei einer sonstigen Stelle, der auf Grund einer 
Rechtsvorschrift das unterzeichnete Schriftstück vorzulegen ist, benötigt wird. 
Dies gilt nicht für 
1. Unterschriften ohne zugehörigen Text, 
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2. Unterschriften, die der öffentlichen Beglaubigung  nach § 129 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs bedürfen. 

 
(2) Eine Unterschrift soll nur beglaubigt werden, wenn sie in Gegenwart des oder 

der beglaubigenden Bediensteten vollzogen oder anerkannt wird.  
 
(3) Der Beglaubigungsvermerk ist unmittelbar bei der Unterschrift, die beglaubigt 

werden soll, anzubringen. Er muss enthalten 
1. die Bestätigung, dass die Unterschrift echt ist, 
2. die genaue Bezeichnung desjenigen oder derjenigen, dessen oder deren 

Unterschrift beglaubigt wird, sowie die Angabe, ob sich der oder die für die 
Beglaubigung zuständige Bedienstete Gewissheit über diese Person ver-
schafft hat und ob die Unterschrift in seiner oder ihrer Gegenwart vollzogen 
oder anerkannt worden ist, 

3. den Hinweis, dass die Beglaubigung nur zur Vorlage bei der angegebenen 
kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörde oder Stelle bestimmt ist, 

4. den Ort und den Tag der Beglaubigung, die Unterschrift des oder der für die 
Beglaubigung zuständigen Bediensteten und das Dienstsiegel. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für die Beglaubigung von Handzeichen entspre-

chend. 
 
 

Teil II  Verwaltungsakt 

Abschnitt 1 Zustandekommen des Verwaltungsaktes 
 
 
§ 22 Begriff des Verwaltungsaktes 
 
Verwaltungsakt ist jede Verfügung, Entscheidung oder andere einseitige Maßnah-
me, die eine Kirchenbehörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des 
öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen ge-
richtet ist. Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an einen nach all-
gemeinen Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder 
die öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch die 
Allgemeinheit betrifft.  
 
 
§ 23 Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 
 
(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbe-

stimmung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist 
oder wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des 
Verwaltungsaktes erfüllt werden. 

 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem 

Ermessen erlassen werden mit  
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1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum gilt 
(Befristung), 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünsti-
gung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen 
Ereignisses abhängt (Bedingung),  

3. einem Vorbehalt des Widerrufs 

oder verbunden werden mit 

4. einer Bestimmung, durch die dem oder der Begünstigten ein Tun, Dulden 
oder Unterlassen vorgeschrieben wird (Auflage), 

5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 
einer Auflage. 

 
(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwider-

laufen. 
 
 
§ 24 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. 
 
(2) Ein Verwaltungsakt kann schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer 

Weise erlassen werden. Ein mündlicher Verwaltungsakt ist schriftlich oder e-
lektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes Interesse besteht und 
der oder die Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer Verwal-
tungsakt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 4 Ab-
satz 2 findet insoweit keine Anwendung. 

 
(3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt muss die erlassende Kir-

chenbehörde und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behörden-
leiters oder der Behördenleiterin, seines oder ihres Vertreters oder seiner oder 
ihrer Vertreterin oder seines oder ihrer Beauftragten oder, soweit die Kirchen-
behörde durch ein aus mehreren Personen bestehendes Organ geleitet wird, 
die Unterschrift des oder der Vorsitzenden oder der zu seiner oder ihrer Vertre-
tung berechtigten oder von ihm oder ihr beauftragten Person erkennen lassen. 
Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die Schriftform 
angeordnet ist, die elektronische Form verwendet, muss auch das der Signatur 
zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes Att-
ributzertifikat die erlassende Kirchenbehörde erkennen lassen. 

 
(4) Für einen Verwaltungsakt kann für die nach § 4 Absatz 2 erforderliche Signatur 

durch Rechtsvorschrift die dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden.  
 
(5) Bei einem schriftlichen Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtun-

gen erlassen wird, können abweichend von Absatz 3 Unterschrift und Na-
menswiedergabe fehlen. Zur Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwen-
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det werden, wenn derjenige oder diejenige, für den der Verwaltungsakt be-
stimmt ist oder der von ihm oder ihr betroffen wird, auf Grund der dazu gegebe-
nen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann. 

 
 
 
 
§ 25 Zusicherung 
 
(1) Eine von der zuständigen Kirchenbehörde erteilte Zusage, einen bestimmten 

Verwaltungsakt später zu erlassen oder zu unterlassen (Zusicherung), bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Ist vor dem Erlass des zugesicher-
ten Verwaltungsaktes die Anhörung Beteiligter oder die Mitwirkung einer ande-
ren kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörde auf Grund einer Rechts-
vorschrift erforderlich, so darf die Zusicherung erst nach Anhörung der Beteilig-
ten oder nach Mitwirkung dieser Behörde gegeben werden. 

 
(2) Auf die Unwirksamkeit der Zusicherung finden, unbeschadet des Absatzes 1 

Satz 1, § 32, auf die Heilung von Mängeln bei der Anhörung Beteiligter und der 
Mitwirkung anderer kirchlicher, staatlicher oder kommunaler Behörden § 33 Ab-
satz 1 Nr. 3 und 4 sowie Absatz 2, auf die Rücknahme § 36, auf den Widerruf, 
unbeschadet des Absatzes 3, § 37 entsprechende Anwendung. 

 
(3) Ändert sich nach Abgabe der Zusicherung die Sach- oder Rechtslage derart, 

dass die Kirchenbehörde bei Kenntnis der nachträglich eingetretenen Änderung 
die Zusicherung nicht gegeben hätte oder aus rechtlichen Gründen nicht hätte 
geben dürfen, ist die Kirchenbehörde an die Zusicherung nicht mehr gebunden. 

 
 

§ 26 Begründung des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch 

bestätigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der 
Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe 
mitzuteilen, die die Kirchenbehörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die 
Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte 
erkennen lassen, von denen die Kirchenbehörde bei der Ausübung ihres 
Ermessens ausgegangen ist. 

 
(2) Einer Begründung bedarf es nicht, 

1. soweit die Kirchenbehörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung 
folgt und der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines oder einer anderen ein-
greift, 

2. soweit demjenigen oder derjenigen, für den oder die der Verwaltungsakt be-
stimmt ist oder der oder die von ihm betroffen wird, die Auffassung der Kir-
chenbehörde über die Sach- und Rechtslage bereits bekannt oder auch oh-
ne Begründung für ihn oder sie ohne weiteres erkennbar ist, 
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3. wenn die Kirchenbehörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl o-
der Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die 
Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist, 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt, 
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird. 

 
 
§ 27 Ermessen 
 
Ist die Kirchenbehörde ermächtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr 
Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetz-
lichen Grenzen des Ermessens einzuhalten. 
 
 
§ 28 Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt ist demjenigen oder derjenigen Beteiligten bekannt zu ge-

ben, für den oder die er bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen wird. 
Ist ein Bevollmächtigter oder eine Bevollmächtigte bestellt, so kann die Be-
kanntgabe ihm oder ihr gegenüber vorgenommen werden.  

 
(2) Ein schriftlicher Verwaltungsakt gilt bei der Übermittlung durch die Post im In-

land am dritten Tage nach der Aufgabe zur Post, ein Verwaltungsakt, der elekt-
ronisch übermittelt wird, am dritten Tage nach der Absendung als bekannt ge-
geben. Dies gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem späteren 
Zeitpunkt zugegangen ist; im Zweifel hat die Kirchenbehörde den Zugang des 
Verwaltungsaktes und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen. 

 
(3) Ein Verwaltungsakt darf öffentlich bekannt gegeben werden, wenn dies durch 

Rechtsvorschrift zugelassen ist. Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öf-
fentlich bekannt gegeben werden, wenn eine Bekanntgabe an die Beteiligten 
untunlich ist. 

 
(4) Die öffentliche Bekanntgabe eines schriftlichen oder elektronischen Verwal-

tungsaktes wird dadurch bewirkt, dass sein verfügender Teil ortsüblich bekannt 
gemacht wird. In der ortsüblichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo der 
Verwaltungsakt und seine Begründung eingesehen werden können. Der Ver-
waltungsakt gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als be-
kannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender 
Tag, jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt 
werden. 

 
(5) Vorschriften über die Bekanntgabe eines Verwaltungsaktes mittels Zustellung 

bleiben unberührt. 
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§ 29 Offenbare Unrichtigkeiten im Verwaltungsakt 
 
Die Kirchenbehörde kann Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare Un-
richtigkeiten in einem Verwaltungsakt jederzeit berichtigen. Bei berechtigtem Inte-
resse des oder der Beteiligten ist zu berichtigen. Die Kirchenbehörde ist berechtigt, 
die Vorlage des Dokuments zu verlangen, das berichtigt werden soll. 
 
 
§ 30 Rechtsbehelfsbelehrung 
 
(1) Die Frist für ein Rechtsmittel oder einen anderen Rechtsbehelf beginnt nur zu 

laufen, wenn der Beteiligte über den Rechtsbehelf, die Verwaltungsbehörde 
oder das Gericht, bei denen der Rechtsbehelf anzubringen ist, den Sitz und die 
einzuhaltende Frist schriftlich oder elektronisch belehrt worden ist. 

 
(2) Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des 

Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe oder Zustellung zu-
lässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer 
Gewalt unmöglich war.  

 
 
 
 

Abschnitt 2  Bestandskraft des Verwaltungsaktes 
 
 

§ 31 Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen oder derjenigen, für den oder 

die er bestimmt ist oder der oder die von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt 
wirksam, in dem er ihm oder ihr bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsakt 
wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird.  

 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenom-

men, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf ande-
re Weise erledigt ist. 

 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
 
 
§ 32 Nichtigkeit des Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein Verwaltungsakt ist nichtig, soweit er an einem besonders schwerwiegenden 

Fehler leidet oder gegen Schrift und Bekenntnis verstößt und dies bei verstän-
diger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. 

 
(2) Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 ist ein 

Verwaltungsakt nichtig, 
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1. der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Kir-
chenbehörde aber nicht erkennen lässt, 

2. der nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde 
erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt, 

3. den eine Kirchenbehörde außerhalb ihrer Zuständigkeit erlassen hat, ohne 
dazu ermächtigt zu sein, 

4. den aus tatsächlichen Gründen niemand ausführen kann, 
5. der die Begehung einer rechtswidrigen Tat verlangt, die einen Straf- oder 

Bußgeldtatbestand verwirklicht, 
6. der gegen die guten Sitten verstößt. 

 
(3) Ein Verwaltungsakt ist nicht schon deshalb nichtig, weil  

1. Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit nicht eingehalten worden sind, 
außer wenn ein Fall des Absatzes 2 Nr. 3 vorliegt, 

2. eine nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 ausgeschlossene Person mitge-
wirkt hat, 

3. eine durch Rechtsvorschrift zur Mitwirkung berufene Kirchenbehörde den für 
den Erlass des Verwaltungsaktes vorgeschriebenen Beschluss nicht gefasst 
hat oder nicht beschlussfähig war, 

4. die nach einer Rechtsvorschrift erforderliche Mitwirkung einer anderen Kir-
chenbehörde unterblieben ist. 

 
(4) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Verwaltungsaktes, so ist er im Ganzen 

nichtig, wenn der nichtige Teil so wesentlich ist, dass die Kirchenbehörde den 
Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht erlassen hätte. 

 
(5) Die Kirchenbehörde kann die Nichtigkeit jederzeit von Amts wegen feststellen; 

auf Antrag ist sie festzustellen, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin 
hieran ein berechtigtes Interesse hat.  

 
 
§ 33 Heilung von Verfahrens- und Formfehlern 
 
(1) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwal-

tungsakt nach § 32 nichtig macht, ist unbeachtlich, wenn 
1. der für den Erlass des Verwaltungsaktes erforderliche Antrag nachträglich 

gestellt wird, 
2. die erforderliche Begründung nachträglich gegeben wird, 
3. die erforderliche Anhörung eines oder einer Beteiligten nachgeholt wird, 
4. die erforderliche Mitwirkung einer anderen Kirchenbehörde nachgeholt wird. 

 
(2) Handlungen nach Absatz 1 können bis zum Abschluss der letzten Tatsachenin-

stanz eines kirchengerichtlichen oder anderen verwaltungsgerichtlichen Verfah-
rens nachgeholt werden. 

 
(3) Fehlt einem Verwaltungsakt die erforderliche Begründung oder ist die erforder-

liche Anhörung eines oder einer Beteiligten vor Erlass des Verwaltungsaktes 
unterblieben und ist dadurch die rechtzeitige Anfechtung des Verwaltungsaktes 
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versäumt worden, so gilt die Versäumung der Rechtsbehelfsfrist als nicht ver-
schuldet. Das für die Wiedereinsetzungsfrist nach § 19 Absatz 2 maßgebende 
Ereignis tritt im Zeitpunkt der Nachholung der unterlassenen Verfahrenshand-
lung ein. 

 
 
§ 34 Folgen von Verfahrens- und Formfehlern 
 
Die Aufhebung eines Verwaltungsaktes, der nicht nach § 32 nichtig ist, kann nicht 
allein deshalb beansprucht werden, weil er unter Verletzung von Vorschriften über 
das Verfahren, die Form oder die örtliche Zuständigkeit zustande gekommen ist, 
wenn offensichtlich ist, dass die Verletzung die Entscheidung in der Sache nicht 
beeinflusst hat. 
 
 
§ 35 Umdeutung eines fehlerhaften Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein fehlerhafter Verwaltungsakt kann in einen anderen Verwaltungsakt umge-

deutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel gerichtet ist, von der erlassenden 
Kirchenbehörde in der geschehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig 
hätte erlassen werden können und wenn die Voraussetzungen für dessen Er-
lass erfüllt sind. 

 
(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Verwaltungsakt, in den der fehlerhafte Verwal-

tungsakt umzudeuten wäre, der erkennbaren Absicht der erlassenden Kirchen-
behörde widerspräche oder seine Rechtsfolgen für den Betroffenen oder die 
Betroffene ungünstiger wären als die des fehlerhaften Verwaltungsaktes. Eine 
Umdeutung ist ferner unzulässig, wenn der fehlerhafte Verwaltungsakt nicht zu-
rückgenommen werden dürfte. 

 
(3) Eine Entscheidung, die nur als gesetzlich gebundene Entscheidung ergehen 

kann, kann nicht in eine Ermessensentscheidung umgedeutet werden.  
 
(4) § 15 ist entsprechend anzuwenden. 
 
§ 36 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar ge-

worden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergan-
genheit zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder ei-
nen rechtlich erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender 
Verwaltungsakt), darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zu-
rückgenommen werden.  

 
(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleis-

tung oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf 
nicht zurückgenommen werden, soweit der oder die Begünstigte auf den Be-
stand des Verwaltungsaktes vertraut hat und das Vertrauen unter Abwägung 
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mit dem kirchlichen Interesse an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Ver-
trauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der oder die Begünstigte gewährte 
Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er 
oder sie nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig ma-
chen kann. Auf Vertrauen kann sich der oder die Begünstigte nicht berufen, 
wenn er oder sie 
1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung 

erwirkt hat, 
2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Bezie-

hung unrichtig oder unvollständig waren, 
3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober Fahr-

lässigkeit nicht kannte. 
In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung 
für die Vergangenheit zurückgenommen. 

 
(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, 

zurückgenommen, so hat die Kirchenbehörde dem oder der Betroffenen auf 
Antrag den Vermögensnachteil auszugleichen, den er oder sie dadurch 
erleidet, dass er oder sie auf den Bestand des Verwaltungsaktes vertraut hat, 
soweit das Vertrauen unter Abwägung mit dem kirchlichen Interesse 
schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil ist 
jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der oder 
die Betroffene an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszu-
gleichende Vermögensnachteil wird durch die Kirchenbehörde festgesetzt. Der 
Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht werden; die Frist 
beginnt, sobald die Kirchenbehörde den Betroffenen oder die Betroffene auf sie 
hingewiesen hat.   

(4) Erhält die Kirchenbehörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme ei-
nes rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur 
innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies 
gilt nicht im Falle des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1.  

 
(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes 

die nach gliedkirchlichem Recht  zuständige Kirchenbehörde.  
 
 
§ 37 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 
 
(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 

unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft wi-
derrufen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlas-
sen werden müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

 
(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unan-

fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur wi-
derrufen werden, 
1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwaltungs-

akt vorbehalten ist, 
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2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der oder die 
Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm oder ihr gesetzten 
Frist erfüllt hat, 

3. wenn die Kirchenbehörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen 
berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den 
Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde, 

4. wenn die Kirchenbehörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift be-
rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der oder die 
Begünstigte von der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder 
auf Grund des Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat, 
und wenn ohne den Widerruf das kirchliche Interesse gefährdet würde, 

5. um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder zu be-
seitigen. 

§ 36 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
(3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleis-

tung oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt 
oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden 
ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen wer-
den,  

1. wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für 
den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird, 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 
diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 

§ 36 Absatz 4 gilt entsprechend. 
 
(4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs 

unwirksam, wenn die Kirchenbehörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 
 
(5) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes 

die zuständige Kirchenbehörde. Dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufene 
Verwaltungsakt von einer anderen Kirchenbehörde erlassen worden ist. 

 
(6) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 

5 widerrufen, so hat die Kirchenbehörde den Betroffenen oder die Betroffene 
auf Antrag für den Vermögensnachteil zu entschädigen, den dieser oder diese 
dadurch erleidet, dass er oder sie auf den Bestand des Verwaltungsaktes ver-
traut hat, soweit das Vertrauen schutzwürdig ist. § 36 Absatz 3 Satz 3 bis 5 gilt 
entsprechend.  

 
 
§ 38 Erstattung, Verzinsung 
 
(1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 

widerrufen worden oder infolge des Eintritts einer auflösenden Bedingung un-
wirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Die zu 
erstattende Leistung ist von der Kirchenbehörde durch schriftlichen Verwal-
tungsakt festzusetzen.  
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(2) Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vor-

schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerecht-
fertigten Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann 
sich der oder die Begünstigte nicht berufen, soweit er oder sie die Umstände 
kannte oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, 
zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben. 

 
(3) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungs-

aktes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. 
Von der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abge-
sehen werden, wenn der oder die Begünstigte die Umstände, die zur Rück-
nahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt 
haben, nicht zu vertreten hat oder die Verzinsung für ihn oder sie eine unbillige 
Härte bedeuten würde und den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der 
Kirchenbehörde festgesetzten Frist leistet. 

 
(4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten 

Zweck verwendet, so können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Ver-
wendung Zinsen nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden. Entsprechendes gilt, 
soweit eine Leistung in Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig 
oder vorrangig einzusetzen sind. § 37 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt.  

 
 
§ 39 Rücknahme und Widerruf im Rechtsbehelfsverfahren 
 
§ 36 Absatz 1 Satz 2 und Abs. 2 bis 4 sowie § 37 Absatz 2 bis 4 und 6 gelten nicht, 
wenn ein begünstigender Verwaltungsakt, der von einem oder einer Dritten ange-
fochten worden ist, während des Vorverfahrens oder während des verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens aufgehoben wird, soweit dadurch dem Widerspruch oder der 
Klage abgeholfen wird. 
 
 
§ 40 Wiederaufgreifen des Verfahrens 
 
(1) Die Kirchenbehörde hat auf Antrag des Betroffenen oder der Betroffenen über 

die Aufhebung oder Änderung eines unanfechtbaren Verwaltungsaktes zu ent-
scheiden, wenn  
1. sich die dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Sach- oder Rechtslage 

nachträglich zugunsten des oder der Betroffenen geändert hat, 
2. neue Beweismittel vorliegen, die eine dem Betroffenen oder der Betroffenen 

günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden, 
3. Wiederaufnahmegründe entsprechend § 580 der Zivilprozessordnung gege-

ben sind. 
 
(2) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der oder die Betroffene ohne grobes Ver-

schulden außerstande war, den Grund für das Wiederaufgreifen in dem frühe-
ren Verfahren, insbesondere durch Rechtsbehelf, geltend zu machen. 
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(3) Der Antrag muss binnen drei Monaten gestellt werden. Die Frist beginnt mit 

dem Tage, an dem der oder die Betroffene von dem Grund für das Wiederauf-
greifen Kenntnis erhalten hat. 

 
(4) Über den Antrag entscheidet die zuständige Kirchenbehörde. Dies gilt auch 

dann, wenn der Verwaltungsakt, dessen Aufhebung oder Änderung begehrt 
wird, von einer anderen Kirchenbehörde erlassen worden ist. 

 
(5) Die Vorschriften des § 36 Absatz 1 Satz 1 und des § 37 Absatz 1 bleiben unbe-

rührt. 
 
 
§ 41 Rückgabe von Urkunden und Sachen 
 
Ist ein Verwaltungsakt unanfechtbar widerrufen oder zurückgenommen oder ist 
seine Wirksamkeit aus einem anderen Grund nicht oder nicht mehr gegeben, so 
kann die Kirchenbehörde die auf Grund dieses Verwaltungsaktes erteilten Urkun-
den oder Sachen, die zum Nachweis der Rechte aus dem Verwaltungsakt oder zu 
deren Ausübung bestimmt sind, zurückfordern. Der Inhaber oder die Inhaberin 
und, sofern er oder sie nicht der Besitzer oder die Besitzerin ist, auch der Besitzer 
oder die Besitzerin dieser Urkunden oder Sachen ist zu ihrer Herausgabe verpflich-
tet. Der Inhaber oder die Inhaberin oder der Besitzer oder die Besitzerin kann je-
doch verlangen, dass ihm oder ihr die Urkunden oder Sachen wieder ausgehändigt 
werden, nachdem sie von der Kirchenbehörde als ungültig gekennzeichnet sind; 
dies gilt nicht bei Sachen, bei denen eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht 
mit der erforderlichen Offensichtlichkeit oder Dauerhaftigkeit möglich ist. 
 
 

Teil III Rechtsbehelfsverfahren gegen Verwaltungsakte 
 
 
§ 42 Vorverfahren 
 
(1) Vor Erhebung der Anfechtungsklage sind Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit 

des Verwaltungsakts in einem Vorverfahren nachzuprüfen. Einer solchen 
Nachprüfung bedarf es nicht, wenn dies durch Kirchengesetz bestimmt ist oder 
wenn der Abhilfebescheid oder der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Be-
schwer enthält. 

 
(2) Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1 entsprechend, wenn der Antrag auf 

Vornahme des Verwaltungsakts abgelehnt worden ist. 
 
 
§ 43 Widerspruch 
 
(1) Das Vorverfahren beginnt mit der Erhebung des Widerspruchs. 
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(2) Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem 
oder der Beschwerten bekannt gegeben worden ist, schriftlich bei der Kirchen-
behörde zu erheben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Frist wird auch 
durch Einlegung bei der Kirchenbehörde, die den Widerspruchsbescheid zu er-
lassen hat, gewahrt. 

 
(3) § 18 gilt entsprechend. 
 
 
§ 44 Anhörung 
 
Ist die Aufhebung oder Änderung eines Verwaltungsakts im Widerspruchsverfah-
ren erstmalig mit einer Beschwer verbunden, soll der oder die Betroffene vor Erlass 
des Abhilfebescheids oder des Widerspruchsbescheids gehört werden. 
 
 
§ 45 Abhilfeentscheidung 
 
Hält die Kirchenbehörde den Widerspruch für begründet, so hilft sie ihm ab und 
entscheidet über die Kosten. 
 
 
§ 46 Widerspruchsbescheid 
 
(1) Hilft die Kirchenbehörde dem Widerspruch nicht ab, so ergeht ein 

Widerspruchsbescheid. Diesen erlässt die nächsthöhere Kirchenbehörde, 
soweit nicht durch Kirchengesetz eine andere Kirchenbehörde bestimmt ist. 

 
(2) Der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit einer Rechtsmittelbelehrung 

entsprechend § 30 zu versehen und zuzustellen. Der Widerspruchsbescheid 
bestimmt auch, wer die Kosten trägt. 

 
 
§ 47 Erstattung von Kosten im Vorverfahren 
 
(1) Soweit der Widerspruch erfolgreich ist, hat die Kirchenbehörde demjenigen o-

der derjenigen, der oder die Widerspruch erhoben hat, die zur zweckmäßigen 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu er-
statten.  

 
(2) Soweit der Widerspruch erfolglos geblieben ist, hat derjenige oder diejenige, 

der oder die den Widerspruch eingelegt hat, die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen der 
Kirchenbehörde zu erstatten.  

 
(3) Wenn ein Beteiligter oder eine Beteiligte teils obsiegt, teils unterliegt, so sind 

die Kosten verhältnismäßig zu verteilen. 
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(4) Die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts oder einer Rechtsanwältin im 
Vorverfahren sind erstattungsfähig, wenn die Zuziehung notwendig war. 

 
 

Teil IV Öffentlich-rechtlicher Vertrag  
 
 
§ 48 Zulässigkeit 
 
Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag 
begründet, geändert oder aufgehoben werden (öffentlich-rechtlicher Vertrag), so-
weit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Kirchenbe-
hörde, anstatt einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag mit demjenigen oder derjenigen schließen, an den sie sonst den Verwaltungs-
akt richten würde. 
 
 
§ 49 Vergleichsvertrag 
 
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48, durch den eine bei verständi-
ger Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende Ungewissheit 
durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird (Vergleich), kann geschlossen wer-
den, wenn die Kirchenbehörde den Abschluss des Vergleichs zur Beseitigung der 
Ungewissheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält. 
 
 
§ 50 Austauschvertrag 
 
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2, in dem sich der Ver-

tragspartner oder die Vertragspartnerin der Kirchenbehörde zu einer Gegenleis-
tung verpflichtet, kann geschlossen werden, wenn die Gegenleistung für einen 
bestimmten Zweck im Vertrag vereinbart wird und der Kirchenbehörde zur 
Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgaben dient. Die Gegenleistung muss den 
gesamten Umständen nach angemessen sein und im sachlichen 
Zusammenhang mit der vertraglichen Leistung der Kirchenbehörde stehen. 

 
(2) Besteht auf die Leistung der Kirchenbehörde ein Anspruch, so kann nur eine 

solche Gegenleistung vereinbart werden, die bei Erlass eines Verwaltungsaktes 
Inhalt einer Nebenbestimmung nach § 23 sein könnte.  

 
 
§ 51 Schriftform 
 
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist schriftlich zu schließen, soweit nicht durch 
Rechtsvorschrift eine andere Form vorgeschrieben ist.  
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§ 52 Zustimmung von Dritten und Behörden 
 
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der in Rechte eines Dritten oder einer Dritten 

eingreift, wird erst wirksam, wenn der oder die Dritte schriftlich zustimmt.  
 
(2) Wird anstatt eines Verwaltungsaktes, bei dessen Erlass nach einer Rechtsvor-

schrift die Genehmigung, die Zustimmung oder das Einvernehmen einer ande-
ren kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörde erforderlich ist, ein Ver-
trag geschlossen, so wird dieser erst wirksam, nachdem die andere Behörde in 
der vorgeschriebenen Form mitgewirkt hat. 

 
 
§ 53 Nichtigkeit 
 
(1) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der 

entsprechenden Anwendung von Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
ergibt.  

 
(2) Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne des § 48 Satz 2 ist ferner nichtig, 

wenn  
1. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nichtig wäre, 
2. ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Ver-

fahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig wäre und dies 
den Vertragschließenden bekannt war, 

3. die Voraussetzungen zum Abschluss eines Vergleichsvertrags nicht vorla-
gen und ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen ei-
nes Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 34 rechtswidrig wäre, 

4. sich die Kirchenbehörde eine nach § 50 unzulässige Gegenleistung ver-
sprechen lässt. 

 
(3) Betrifft die Nichtigkeit nur einen Teil des Vertrags, so ist er im Ganzen nichtig, 

wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil geschlossen 
worden wäre. 

 
 
§ 54 Anpassung und Kündigung in besonderen Fällen,   

ergänzende Anwendung von Vorschriften 
 
(1) Haben die Verhältnisse, die für die Festsetzung des Vertragsinhalts 

maßgebend gewesen sind, sich seit Abschluss des Vertrags so wesentlich 
geändert, dass einer Vertragspartei das Festhalten an der ursprünglichen 
vertraglichen Regelung nicht zuzumuten ist, so kann diese Vertragspartei eine 
Anpassung des Vertragsinhalts an die geänderten Verhältnisse verlangen oder, 
sofern eine Anpassung nicht möglich oder einer Vertragspartei nicht zuzumuten 
ist, den Vertrag kündigen. Die Kirchenbehörde kann den Vertrag auch 
kündigen, um schwere Nachteile für das kirchliche Interesse zu verhüten oder 
zu beseitigen.  
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(2) Die Kündigung bedarf der Schriftform, soweit nicht durch kirchliche Rechtsvor-
schrift eine andere Form vorgeschrieben ist. Die Kündigung soll begründet wer-
den. 

 
(3) Soweit sich aus den §§ 48 bis 54 Absatz 1 und 2 nichts Abweichendes ergibt, 

gelten die übrigen Vorschriften dieses Kirchengesetzes. Ergänzend gelten die 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 

 
 

Teil V Verwaltungszustellung 
 
 

§ 55 Zustellung 
 
(1) Die Zustellung von Schriftstücken in Verwaltungsangelegenheiten von Kirchen-

behörden, die nach kirchlichen Rechtsvorschriften oder kirchenbehördlicher 
Anordnung zuzustellen sind, geschieht 
1. bei der Zustellung durch die Post durch Einschreiben oder durch Postzustel-

lung mit Zustellungsurkunde, 
2. bei der Zustellung durch die Kirchenbehörde durch Übergabe an den Emp-

fänger oder die Empfängerin; wird die Annahme des Schriftstückes oder die 
Unterschrift unter das Empfangsbekenntnis verweigert, so gilt das Schrift-
stück im Zeitpunkt der Weigerung als zugestellt, wenn eine Niederschrift 
über den Vorgang zu den Akten gebracht ist, 

3. durch öffentliche Zustellung. 
 
(2) Ein elektronisches Dokument kann elektronisch zugestellt werden, soweit der 

Empfänger oder die Empfängerin hierfür einen Zugang eröffnet hat. Das Doku-
ment ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge-
setz zu versehen. Zum Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Un-
terschrift versehene Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde zurück-
zusenden ist. 

 
(3) Die Kirchenbehörde hat die Wahl zwischen den Zustellungsarten nach Absatz 1 

Ziffern 1 und 2. 
 
§ 56 Zustellung an gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen 
 
(1) Bei Geschäftsunfähigen oder beschränkt Geschäftsfähigen ist an ihre gesetzli-

chen Vertreter oder Vertreterinnen zuzustellen. Gleiches gilt bei Personen, für 
die ein Betreuer oder eine Betreuerin bestellt ist, soweit der Aufgabenkreis des 
Betreuers oder der Betreuerin reicht. 

 
(2) Bei kirchlichen, staatlichen oder kommunalen Behörden wird an den Leiter oder 

die Leiterin der Behörde, bei juristischen Personen, nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen und Zweckvermögen an ihre gesetzlichen Vertreter oder 
Vertreterinnen zugestellt.  
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(3) Bei mehreren gesetzlichen Vertretern oder Vertreterinnen oder Leitern oder Lei-
terinnen der Kirchenbehörde genügt die Zustellung an einen oder eine von ih-
nen. 

 
(4) Der oder die zustellende Bedienstete braucht nicht zu prüfen, ob die Anschrift 

den Vorschriften der Absätze 1 bis 3 entspricht. 
 
 
§ 57 Zustellung an Bevollmächtigte 
 
(1) Zustellungen können an die allgemein oder für bestimmte Angelegenheiten be-

stellten Bevollmächtigten gerichtet werden. Sie sind an diese zu richten, wenn 
er oder sie eine schriftliche Vollmacht vorgelegt hat. Ist ein Bevollmächtigter 
oder eine Bevollmächtigte für mehrere Beteiligte bestellt, so genügt die Zustel-
lung eines Dokuments an ihn oder sie für alle Beteiligten. 

 
(2) Einem oder einer Zustellungsbevollmächtigten mehrerer Beteiligter sind so viele 

Ausfertigungen oder Abschriften zuzustellen, als Beteiligte vorhanden sind. 
 
(3) Das zuzustellende Schriftstück an kirchliche, staatliche oder kommunale Be-

hörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
Rechtsanwälte oder Rechtsanwältinnen, Patentanwälte oder Patentanwältin-
nen, Notare oder Notarinnen, Steuerberater oder Steuerberaterinnen, Steuer-
bevollmächtigte, Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüferinnen, vereidigte 
Buchprüfer oder Buchprüferinnen, Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften kann auch auf andere 
Weise, auch elektronisch, gegen Empfangsbekenntnis zugestellt werden. Zum 
Nachweis der Zustellung genügt das mit Datum und Unterschrift versehene 
Empfangsbekenntnis, das an die Kirchenbehörde zurückzusenden ist. 

 
 
§ 58 Heilung von Zustellungsmängeln 
 
Lässt sich die formgerechte Zustellung eines Dokuments nicht nachweisen oder ist 
es unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugegangen, gilt es als in 
dem Zeitpunkt zugestellt, in dem es dem oder der Empfangsberechtigten tatsäch-
lich zugegangen ist, im Fall des § 57 Absatz 3 in dem Zeitpunkt, in dem der Emp-
fänger oder die Empfängerin das Empfangsbekenntnis zurückgesendet hat.  
 
 
 
 
§ 59 Zustellung im Ausland 
 
(1) Hält sich der Empfänger oder die Empfängerin im Ausland auf und hat er oder 

sie keinen bekannten Aufenthaltsort im Inland oder keinen Empfangsbevoll-
mächtigten oder keine Empfangsbevollmächtigte nach § 8 ist das zuzustellende 
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Schriftstück im Ausland zuzustellen, sofern eine Anschrift bekannt ist, an die 
zugestellt werden kann. 

 
(2) Eine Zustellung im Ausland erfolgt  

1. durch Einschreiben mit Rückschein, soweit die Zustellung von Dokumenten 
unmittelbar durch die Post oder 

2. durch Übermittlung elektronischer Dokumente nach § 4, soweit dies völker-
rechtlich zulässig ist. 

 
(3) Zum Nachweis der Zustellung genügt der Rückschein oder das Empfangsbe-

kenntnis nach § 57 Absatz 3 Satz 2.  
 
(4) Die Kirchenbehörde kann bei der Zustellung nach Absatz 2 anordnen, dass die 

Person, an die zugestellt werden soll, innerhalb einer angemessenen Frist ei-
nen Zustellungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte be-
nennt, der oder die im Inland wohnt oder dort einen Geschäftsraum hat. Wird 
kein Zustellungsbevollmächtigter oder keine Zustellungsbevollmächtigte be-
nannt, können spätere Zustellungen bis zur nachträglichen Benennung dadurch 
bewirkt werden, dass das Dokument unter der Anschrift der Person, an die zu-
gestellt werden soll, zur Post aufgegeben wird. Das Dokument gilt am siebten 
Tag nach Aufgabe zur Post als zugestellt, wenn nicht feststeht, dass es den 
Empfänger oder die Empfängerin nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt er-
reicht hat. Die Kirchenbehörde kann eine längere Frist bestimmen. In der An-
ordnung nach Satz 1 ist auf diese Rechtsfolge hinzuweisen. Zum Nachweis der 
Zustellung ist in den Akten zu vermerken, zu welcher Zeit und unter welcher 
Anschrift das Dokument zur Post gegeben wurde. 

 
 
§ 60 Öffentliche Zustellung 
 
(1) Die Zustellung kann durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn  

1. der Aufenthaltsort des Empfängers oder der Empfängerin unbekannt ist und 
eine Zustellung an einen Vertreter oder eine Vertreterin oder einen Zustel-
lungsbevollmächtigten oder eine Zustellungsbevollmächtigte nicht möglich 
ist oder 

2. sie im Falle des § 59 nicht möglich ist oder keinen Erfolg verspricht. 
Die Anordnung über die öffentliche Zustellung trifft die Kirchenbehörde, die das 
Verwaltungsverfahren betreibt. 

 
(2) Die öffentliche Zustellung erfolgt durch Bekanntmachung einer Benachrichti-

gung an der Stelle, die von der obersten Kirchenbehörde hierfür allgemein be-
stimmt ist. Die Benachrichtigung muss 
1. die Kirchenbehörde, für die zugestellt wird, 
2. den Namen und die letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten 

oder der Zustellungsadressatin, 
3. das Datum und das Aktenzeichen des Dokuments sowie 
4. die Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann 
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erkennen lassen. Die Benachrichtigung muss den Hinweis enthalten, dass das 
Dokument öffentlich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden kön-
nen, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Bei der Zustellung einer 
Ladung muss die Benachrichtigung den Hinweis enthalten, dass das Dokument 
eine Ladung zu einem Termin enthält, dessen Versäumung Rechtsnachteile zur 
Folge haben kann. In den Akten ist zu vermerken, wann und wie die Benach-
richtigung bekannt gemacht wurde. Das Dokument gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen 
sind. 

 
 

Teil VI Schlussvorschriften 
 

 
§ 61 Überleitung von Verfahren 
 
Bereits begonnene Verfahren sind nach den Vorschriften dieses Kirchengesetzes 
zu Ende zu führen. 
 
§ 62 In-Kraft-Treten 
 
(1) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die Evangelische Kirche in Deutsch-

land am 1. Januar 2010 in Kraft.  
 
 
(2) Dieses Kirchengesetz tritt mit Wirkung für die jeweilige Gliedkirche oder den je-

weiligen gliedkirchlichen Zusammenschluss in Kraft, nachdem diese oder die-
ser die Zustimmung erklärt hat. Den Zeitpunkt, zu dem dieses Kirchengesetz in 
Kraft tritt, bestimmt der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland durch 
Verordnung.  

 
 
§ 63 Außer-Kraft-Treten 
 
Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können dieses Kirchen-
gesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft setzen. Der Rat der Evangelischen 
Kirche in Deutschland stellt durch Verordnung fest, dass und zu welchem Zeitpunkt 
das Kirchengesetz jeweils außer Kraft getreten ist. 
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Begründung 
 
A. Allgemeines 
Auf zahlreichen Gebieten erlassen die EKD, die gliedkirchlichen Zusammenschlüs-
se und die Gliedkirchen sowie die ihrer Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen Verwaltungsakte und schließen öffentlich-rechtliche Ver-
träge (Zum Ganzen Mainusch, Rechtsprobleme des kirchlichen Verwaltungsverfah-
rens, ZevKR 50 (2005), 18 ff.). So trifft die EKD Verwaltungsentscheidungen in Be-
zug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisse ihrer Kirchenbeamten und Kir-
chenbeamtinnen (Einstellung, Beförderung, Entlassung, Besoldung, Versorgung, 
Disziplinarmaßnahmen Beihilfeentscheidungen u.a.m.). Ferner werden Verwal-
tungsakte nach der Entsendungsbeihilfeverordnung (ABl. EKD 1999, Seite 449) 
insbesondere für die ins Ausland entsandten Pfarrer und Pfarrerinnen getroffen. 
Die Zuwendungsempfänger erhalten die Finanzmittel auf der Grundlage von Zu-
wendungsbescheiden. In den Gliedkirchen treten Verwaltungsaufgaben im Pfar-
rerdienst- , im Kirchenmitgliedschafts-, im Kindergarten- wie im Friedhofsrecht hin-
zu. Auch im Rechtsverkehr zwischen den Gliedkirchen und den kirchlichen Körper-
schaften werden Verwaltungsakte erlassen: So werden in der Stellenplanung O-
bergrenzen festgesetzt, zur Verteilung der Kirchensteuermittel ergehen Zuwei-
sungsbescheide, die Kirchenkreise oder die Gliedkirchen bewilligen Mittel zur 
Durchführung kirchlicher Baumaßnahmen. Im Rahmen der landeskirchlichen Auf-
sicht werden Genehmigungen erteilt, Beschlüsse beanstandet oder gegebenenfalls 
Ersatzvornahmen angedroht. Rechtliche Regelungen des kirchlichen Verwaltungs-
verfahrens finden sich nur verstreut in Spezialgesetzen für einzelne Sachgebiete. 
Eine Systematik besteht nicht. Daher sind Redundanzen von gleichartigen Rege-
lungen gegeben (im einzelnen Mainusch, ZevKR 50, 18f.). Im Streitfall sind die Kir-
chengerichte dazu übergegangen, die Bestimmungen der staatlichen Verwaltungs-
verfahrensgesetze analog heranzuziehen (näher hierzu Mainusch, ZevKR 50, 18, 
19 ff.). Eine unmittelbare Geltung des Verwaltungsverfahrengesetzes des Bundes 
(VwVfG) – entsprechendes gilt für die Länderverwaltungsverfahrensgesetze - ist 
für die kirchliche Verwaltung nach § 2 VwVfG ausdrücklich ausgeschlossen (dazu 
Kopp/Ramsauer, VwVfG, 8. Aufl. 2003, § 2 Rdnr. 8 ff.; P. Stelkens/Schmitz in Stel-
kens/Bonk/Sachs, VwVfG, 6. Aufl. 2001, § 2 Rdnr. 28 ff.; Obermayer, Die Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinschaften und die Verwaltungsverfahrensgeset-
ze, DVBl 1977, 437 ff.). Diese Regelungslücke soll durch das VVZG-EKD ge-
schlossen werden. Soweit die Kirchen öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit 
ausüben, können sie nach Artikel 140 GG in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 5 
WRV das Verwaltungsverfahren kirchengesetzlich regeln (Korioth in 
Maunz/Dürig/Herzog, GG, Liefg. 42, Februar 2003, Art. 140 GG, Art. 137 WRV, 
Rdnr. 25). Durch das VVZG-EKD wird sich keine grundlegende Änderung im Ver-
waltungsvollzug und in der kirchengerichtlichen Überprüfung einstellen. Entschei-
dend für den Erlass sind zwei Gesichtspunkte: 
- Zum einen erleichtert eine Verfahrensregelung durch Kirchengesetz die Aus- und 
Fortbildung der Bediensteten sowie die praktische Rechtsanwendung. Anders als 
in den staatlichen Behörden werden in der kirchlichen Verwaltung neben 
ehrenamtlich Tätigen vielfach auch Kräfte eingesetzt, die keine umfassende 
Verwaltungsausbildung besitzen. Es ist daher ein Gebot der Fürsorge, auf 
geschriebenes und nicht auf ungeschriebenes Recht zu verweisen.  
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- Zum anderen führt das Kirchengesetz nach außen zu einem Gewinn an Transpa-
renz, die der Akzeptanz kirchlichen Verwaltungshandelns zu Gute kommt.  
Für das Verwaltungshandeln des Staates haben sich das VwVfG und die Verwal-
tungsverfahrensgesetze der Länder, die das VwVfG entweder wortgleich über-
nehmen oder mit geringfügigen Modifizierungen für entsprechend anwendbar er-
klären (vgl. im Einzelnen die Nachweise bei Kopp/Ramsauer, VwVfG, Einf. Rdnr. 6 
ff.) bewährt. Eine umfangreiche Literatur und Rechtsprechung leistet einen ent-
scheidenden Beitrag zur Rechtsklarheit und führt zu einer einheitliche Handlungs-
weise der Behörden. Die Verwaltung wird damit berechenbar und die Erfolgsaus-
sichten von Anträgen und Rechtsmitteln können für Betroffene und für die Bera-
tungspraxis realistischer eingeschätzt werden. Diesen Vorteil greift das VVZG-EKD 
bewusst auf, indem die Regelungsinhalte des VwVfG, die für die kirchliche Verwal-
tungspraxis von wesentlicher Bedeutung sind, inhaltlich aufgenommen werden.  
Nicht übernommen werden einige Vorschriften, die im kirchlichen Bereich aus fak-
tischen oder rechtlichen Gründen keine Anwendung finden können oder sollen. Es 
sind dies: 

• § 3 VwVfG (Örtliche Zuständigkeit). Anders als im staatlichen Bereich, 
wo die Länder und Kommunen neben eigenen Aufgaben auch solche 
der Bundsverwaltung und die Kommunen darüber hinaus auch der Lan-
desverwaltung ausführen, ergibt sich aus den kirchlichen Rechtsvor-
schriften die örtlichen Zuständigkeit jeweils eindeutig oder kann von der 
obersten Kirchenbehörde bestimmt werden. 

• §§ 4 – 8 VwVfG (Amtshilfe). Hierfür besteht kein Bedürfnis. 
• §§ 17 bis 19 VwVfG (Massenverfahren). Hierfür besteht kein Bedürfnis. 
• § 20 Abs 2 VwVfG, (Ausgeschlossene Personen bei Wahlen). Es besteht 

kein Bedürfnis, da Wahlen nach § 1 Abs. 3 Nummer 3 VVZG-EKD ohne-
hin von der Geltung des Kirchengesetzes ausgenommen sind. 

• § 27 VwVfG (eidesstattliche Versicherung). Hierfür besteht kein Bedürf-
nis, da die Abnahme eidesstattlicher Versicherungen durch kirchliche 
Verwaltungsbehörden dem Staat gegenüber bedeutungslos wären und 
insbesondere keine strafrechtlichen Sanktion nach § 156 StGB nach sich 
zöge (vgl. dazu Maurer, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der evangeli-
schen Kirchen, 1958, S. 93 f., zu den Besonderheiten der staatlichen 
Anerkennung der Eidesabnahme in Disziplinarverfahren vor den Kir-
chengerichten durch Regelungen in Staatskirchenverträgen vgl. Maurer, 
a.a.O., S. 94; v. Campenhausen in v. Mangoldt / Klein / Starck, GG, 5. 
Aufl., 2005, Art. 140 GG, Art. 137 WRV, Rdnr. 86, Germann, RGG, 4. 
Aufl. 1999, Spalte 1128, Stichwort „Eid“). 

• § 61 VwVfG (Unterwerfung unter die sofortige Zwangsvollstreckung). 
Kirchliche Verwaltungsbehörden können keine Zwangsvollstreckung 
durchführen (vgl. dazu näher Ehlers, Rechtsfragen der Vollstreckung 
kirchlicher Gerichtsentscheidungen, ZevKR 49 (2004), 496; Guntau, Die 
Neuordnung der Rechtspflege in der Ev. Kirche in Deutschland, ZevKR 
51 (2006), 327, 342 f.; OVG Nordrhein-Westfalen ZevKR 48 (2003), 342 
mit abl. Anm. Thiele S. 344). 

• §§ 63 bis 78 VwVfG (förmliche Verfahren). Hierfür besteht kein Bedürf-
nis. 
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• §§ 81 bis 93 VwVfG (Regelungen zur ehrenamtlichen Tätigkeit und von 
Ausschüssen). Ein Regelungsbedürfnis durch ein Kirchengesetz der 
EKD ist im Hinblick auf die bestehenden gliedkirchlichen Regelungen 
nicht zu erkennen (einschränkend Mainusch, ZevKR 50, 18, S. 42, der 
die Möglichkeit sieht, „neue Perspektiven für die Behandlung der Rechts-
fragen im Zusammenhang mit kirchlichen Ehrenämtern zu eröffnen“, zum 
Ehrenamt in der Kirche vgl. Schilberg, das Ehrenamt in der evangeli-
schen Kirche - Rahmenbedingungen und rechtliche Aspekte, KuR 375, 1 
ff.). 

• §§ 94, 95, 100 und 101 VwVfG (Schlussvorschriften). Sie sind auf die 
Kirche nicht übertragbar. 

Durch die Anlehnung an das VwVfG kann auf die Beiträge der Rechtswissenschaft 
und die Judikatur hierzu in weitem Maße zurück gegriffen werden (vgl. Mainusch, 
ZevKR 50, 18, S. 40). Dies entlastet die Rechtsanwendung in den Kirchenbehör-
den ebenso wie die Rechtsprechung der Kirchengerichte. Durch das VVZG-EKD 
soll ein Beitrag zur Stärkung der Rechtssicherheit in der evangelischen Kirche ge-
leistet werden. Es wird damit zugleich unterstrichen, dass die kirchliche Verwaltung 
in ihrem Handeln an klar bestimmte Regeln gebunden ist.  
Aus diesen Gründen hatte die Evangelische Landeskirche in Württemberg einen 
Gesetzentwurf in die synodale Beratung eingebracht. In ihrer Herbstsitzung 2004 
hatten die Leitenden Juristen und Juristinnen angeregt, einen gesamtkirchlichen 
Gesetzentwurf für ein Verwaltungsverfahrensgesetz nach Art. 10 a Abs. 2 GO.EKD 
zu erarbeiten. Dem hat die Landeskirche zugestimmt und ihre Beratung im Hinblick 
auf einen Entwurf der EKD zurückgestellt. Auf der Frühjahrssitzung 2005 sprachen 
sich die Leitenden Juristen und Juristinnen dafür aus, kein vollständiges eigenes 
Gesetz zu erarbeiten, sondern eine dynamische Verweisung auf das staatliche 
Verwaltungsverfahrensgesetz vorzusehen. Von einer Arbeitsgruppe, die aus Refe-
renten und Dezernenten aus verschiedenen Fachbereichen der Landeskirchenäm-
ter und dem Vorsitzenden eines kirchlichen Verwaltungsgerichts bestand, wurde 
ein Entwurf ausgearbeitet. Dieser nahm die für das kirchliche Verwaltungshandeln 
notwenigen Regelungen des VwVfG auf und fügt weitere Bestimmungen aus der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) sowie des Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes (VwZG) hinzu, die ebenfalls für die Verwaltungspraxis der Kirchenbehörden 
von Belang sind. Der erste Entwurf lag im ersten Halbjahr 2006 den Gliedkirchen 
zur Stellungnahme vor. Im Hinblick auf eine vereinfachte Handhabbarkeit des Kir-
chengesetzes in der Verwaltungspraxis vor allem auch in den Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise wurde der nachdrückliche Wunsch geäußert, anstelle eines 
Verweisgesetzes ein Vollgesetz zu erlassen, um die Rechtsanwendung in der Pra-
xis zu erleichtern. Im vorliegenden Entwurf wurde der Text derjenigen Vorschriften 
aufgenommen, die in dem ursprünglichen Arbeitsgruppenentwurf enthalten waren. 
Der vorliegende Entwurf berücksichtigt Änderungsvorschläge aus den Stellung-
nahmen der Gliedkirchen zum ersten Entwurf des Kirchengesetzes.  
Durch das VVZG-EKD wird noch keine Rechtsbereinigung der Verwaltungsvor-
schriften der EKD vorgenommen, so z.B. in Bezug auf § 89 KiBG.EKD. Dies soll im 
Zusammenhang mit einer Novellierung des KiBG.EKD oder im Zusammenhang mit 
einer Reform des Pfarrerdienstrechts vorgenommen werden. Ähnliches gilt für das 
Disziplinarrecht, dessen Reform vorbreitet wird. 
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B. Zu den Vorschriften im Einzelnen 

1. Zu § 1: § 1 nimmt die Regelung in § 1 VwVfG auf und passt sie den kirchli-
chen Gegebenheiten an. 

1.1 Zu Absatz 1:  
1.1.1 Das VVZG-EKD gilt für die EKD und die ihrer Aufsicht unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. Die Gliedkirchen und gliedkirchlichen 
Zusammenschlüsse unterfallen nur dann und insoweit dem Kirchengesetz als 
sie ihm nach Art. 10 a Abs. 2 Buchstabe b) zustimmen. Dies stellt § 62 VVZG-
EKD klar. Nach Art. 10 a Abs. 3 in Verbindung mit § 62 VVZG-EKD können die 
Gliedkirchen dieses Kirchengesetz jederzeit je für ihren Bereich außer Kraft 
setzen.  
1.1.2 § 1 Abs. 1 Satz 1 verdeutlicht, dass das VVZG-EKD nur dann zur Anwen-
dung kommt, soweit die Kirchenbehörden nicht staatliche Aufgaben 
(mit)erfüllen, ihnen also Verwaltungsaufgaben „durch kirchliche Rechtsvor-
schriften übertragen“ worden sind (Mainusch, ZevKR 50, 18, 31). Nach § 2 Abs. 
1 VwVfG gilt das staatliche Verwaltungsverfahrensgesetz nur grundsätzlich 
nicht für die Verwaltungstätigkeit der Kirchen (vgl. dazu Kopp/Ramsauer, 
VwVfG, § 2 Rdnr. 8 m.w.N.). Soweit für Verwaltungshandeln der Kirchen der 
Verwaltungsrechtsweg nach § 40 VwGO zu den staatlichen Verwaltungsgerich-
ten gegeben ist (vgl. dazu BGH NJW 2000, 1555, v.Campenhausen in Man-
goldt/Klein/v.Campenhausen, GG, Art. 140 GG, Art. 137 Abs. 3 WRV, Rdnr. 
153; Jarass in Jarass/Pieroth, GG, 9.Aufl. 2007, Art. 19 Rdnr. 32), unterliegt es 
den Regelungen des VwVfG (Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 2 Rdnr. 10; Ober-
meyer, Die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften und die Verwal-
tungsverfahrensgesetze, DVBl 1977, 437, 439; Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 
6. Aufl. 2001, § 2 Rdnr. 32; a.A. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, 4. 
Aufl. 1995, § 8 Rdnr. 6 und 20; Meyer, Das neue öffentliche Vertragsrecht und 
die Leistungsstörungen, NJW 1977, 1705). Dies gilt damit zum einen, soweit 
die Kirchenbehörden als Beliehene Unternehmer (vgl. dazu Weber, LKStKR I, 
2000, „Beleihung“, S. 234 f., Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht III, 5.Aufl. 
2004, § 90 II 2, Rdnr. 15) handeln, so bei den Ersatzschulen nach Art. 7 Abs. 4 
GG (dazu näher Loschelder, Kirchen als Schulträger, HdbStKR, Bd. II, 2. Aufl. 
1995, 511 [531 ff.]; Mainusch, ZevKR 50, 18, 36 f.), zum anderen in Kirchen-
steuersachen, ferner hinsichtlich der Errichtung und Nutzung kirchlicher Fried-
höfe, soweit es nicht um geistliche Handlungen anlässlich der Beisetzung geht 
(BVerwGE 25, 364 f.; BVerwG NJW 1990, 2079; Obermeyer, DVBl 1977, 437, 
445; Rüfner, Zuständigkeit staatlicher Gerichte in kirchlichen Angelegenheiten, 
HdbStKR II, S. 1081, 1095) oder in Bezug auf eine Auskunft aus Kirchenbü-
chern (OLG München BayVBl. 1968, 231) u.a.m. Mainusch (ZevKR 50, 18 30 
ff.) ist in abweichender Meinung der Auffassung, dass in Kirchensteuerangele-
genheiten und beim Recht der Errichtung und Nutzung kirchlicher Friedhöfe das 
staatliche VwVfG keine Anwendung finden dürfte. 
1.1.3 § 1 Abs. 1 Satz 3 entspricht § 1 Abs. 4 VwVfG. Die Vorschrift erfasst die 
Kirchenbehörden aller Handlungsebenen, die öffentlich-rechtliche kirchliche 
Verwaltungstätigkeit ausüben. Hierzu gehören alle kirchlichen Einrichtungen, 
deren Rechtsträger Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sind. Unter kirchlicher Aufsicht stehen die – rechtlich selbstständigen – 
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öffentlich-rechtlichen juristischen Personen, die der Kirche zuordnet sind (vgl. 
etwa für Stiftungen Achilles, Die Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen der e-
vangelischen Kirchen in der Bundesrepublik Deutschland, 1986, passim; allge-
mein Blaschke, Art. „Aufsicht“, in: LKStKR I, 2002, S. 179 f.). Das kirchliche 
Recht bestimmt, welche Stellen mit hinreichender organisatorischen Selbstän-
digkeit ausgestattet werden, die eigenverantwortlich Verwaltungsaufgaben mit 
Außenwirkung im eigenen Namen wahrnehmen (Zum staatlichen Recht: Kopp / 
Ramsauer, a.a.O., § 1 Rdnr. 51 ff.). Für die EKD sind dies nach Art. 29 Abs. 1 
GO.EKD der Rat der EKD und nach Art. 31 Abs. 1 Satz 2 GO.EKD das Kir-
chenamt. Da hier ausdrücklich die Verwaltungstätigkeit angesprochen ist, ist es 
folgerichtig, den Rat in dieser Aufgabenzuweisung als „Kirchenbehörde“ zu be-
zeichnen. 
1.2 Zu Absatz 2:  
Nach Abs. 2 VVZG-EKD ist dieses Kirchengesetz gegenüber inhaltsgleichen 
oder entgegenstehenden Rechtsvorschriften der EKD, der Gliedkirchen und 
gliedkirchlichen Zusammenschlüssen subsidiär. Damit wird die volle Autonomie 
der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse gewährleistet. Das 
Verwaltungsverfahrensgesetz der EKD steht unter dem allgemeinen Vorbehalt 
anderweitiger Regelungen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass einzelne Teile 
des Verwaltungsverfahrens schon jetzt in Spezialgesetzen geregelt sind. Diese 
Vorschriften verdrängen das VVZG-EKD.  
1.3 Zu Absatz 3: Die Vorschrift regelt diejenigen Verfahren, für die das VVZG-
EKD mit Ausnahme der Vorschriften über die Verwaltungszustellung nicht gel-
ten soll. Durch diese Regelung wird deutlich, dass die genannten Verfahren 
zwar als „Verwaltungsverfahren“ anzusehen sind, aber einer besonderen Rege-
lung unterworfen werden sollen. 
Für Absatz 3 Ziffern 1 und 2 bestehen mit den Lehrbeanstandungsordnungen 
und den Disziplinargesetzen spezielle Verfahrensvorschriften. Das Visitations-
verfahren (Ziffer 3) unterscheidet sich durch seinen geistliche und rechtliche 
Aspekte, Prüfung und Seelsorge umfassenden Charakter grundlegend von an-
deren kirchlichen Verwaltungsverfahren. Bei den Amtshandlungen (Ziffer 4) 
steht der geistliche Charakter so sehr im Vordergrund, dass die Bindung an das 
Verwaltungsverfahrensrecht wesensfremd erscheint (vgl. Mainusch, ZevKR 50, 
18, 41). Hier gelten die Regelungen der jeweiligen Lebensordnungen. 
Nach Absatz 3 Ziffer 5 gelten die Vorschriften des VVZG-EKD nicht für Verfah-
ren, die Wahlen zu kirchlichen Vertretungsorganen und Gremien betreffen(vgl. 
dazu Guntau, LKStKR III, 2004, „Wahl“ S. 853 ff.), da insoweit die besonderen 
Regelungen der Kirchenverfassung und der auf ihrer Grundlage ergangenen 
Kirchengesetze eine abschließende Regelung enthalten. Dies gilt für die Wah-
len zur Synode, zum Rat der EKD ebenso wie zum Kirchenvorstand und zur 
Kirchenleitung. Dies gilt auch für die geistlichen Amtsträger, soweit sie gewählt 
werden.  
Nach Ziffer 6 findet das VVZG-EKD für das Kirchensteuerwesen keine Anwen-
dung, soweit der Staat mit einbezogen ist (vgl. dazu Marre´, Das kirchliche Be-
steuerungsrecht, HdbStKirchR, 2. Aufl. 1994, § 37 III, S. 1109 ff., de Wall / 
v.Campenhausen, Staatskirchenrecht, 4. Aufl., 2006, § 29 II, S. 229 ff., zur 
Rechtslage vor Inkrafttreten des VwVfG etwa Engelhardt, Zum Vorverfahren in 
Kirchensteuersachen, ZevKR 15 [1970] S. 81 ff.; vgl. im Übrigen s. die Nachw. 
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bei Hammer, Rechtsfragen der Kirchensteuer, 2002, S. 502). Die staatliche Ab-
gabenordnung sowie die Landeskirchensteuergesetze mit den darin enthalte-
nen Regelungen zum Verwaltungsverfahren sind sachnäher als eine Anwen-
dung des allgemeinen Verfahrensrechts. Ähnliches gilt für landeskirchliche Re-
gelungen, die in gebührenrechtlichen Verfahren eine Anwendung der Abga-
benordnung vorsehen. 
Während Absatz 2 die Subsidiarität mit bereits geltenden Regelungen im Blick 
hat, lässt Absatz 3 weitere Ausnahmen von der Anwendung dieses Kirchenge-
setzes zu. Solche müssen „durch Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchen-
gesetzes“ geregelt werden. Das heißt, dass auch die oberste kirchliche Verwal-
tungsbehörde solche Ausnahmen regeln kann, wenn sie kirchengesetzlich dazu 
ermächtigt worden ist. Eine solche Ausnahme kann das VVZG-EKD vollständig 
von der Anwendung ausschließen oder nur einzelne seiner Vorschriften (“ganz 
oder teilweise“). 
1.4 Zu Absatz 4: Abs. 4 entspricht den gängigen Ausnahmeregelungen der 
Landesverwaltungsverfahrensgesetze. Damit soll dem Charakter der genann-
ten Prüfungen, insbesondere wegen ihrer höchstpersönlichen Natur, Rechnung 
getragen werden (vgl. auch § 2 Abs. 3 Nr. 2 VwVfG; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 
2 Rdnr. 42 m.w.N.). Entsprechendes gilt für Berufungsverfahren an kirchlichen 
Hochschulen.  
Soweit Schulen in kirchlicher Trägerschaft Ersatzschulen im Sinne des Art. 7 
Abs. 4 GG sind, also nach mit dem nach ihrer Einrichtung verfolgten Gesamt-
zweck als Ersatz für eine in dem jeweiligen Bundesland vorhandene oder 
grundsätzlich vorgesehene Schule (so als Grund-, Realschule oder Gymnasi-
um) dienen sollen, unterfallen sie als sog. Beliehene Unternehmer dem staatli-
chen Landesverwaltungsverfahrensgesetzen (vgl. dazu Wolff/Bachof/Stober, 
Verwaltungsrecht III, § 90 Rdnr. 54; Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 1 Rdnr. 58; 
Oppermann, Schule und berufliche Ausbildung, in HdbStR, Bd. IV, 2001, § 135 
Rdnr. 17 ff.; Schilberg, LKStKR III, 2004, Verwaltungsverfahren, S. 827 ff.; Mai-
nusch, ZevKR 50, 18, 36 f.; BVerwGE 17, 41; 45, 117). § 1 Abs. 4 bezieht sich 
daher lediglich auf Ergänzungschulen, die Lücken des öffentlichen Angebots 
füllen. 
2. Zu § 2: § 2 entspricht § 9 VwVfG 
3. Zu § 3: § 3 entspricht § 10 VwVfG und nimmt § 23 Abs. 1 VwVfG auf. 
4. Zu § 4: § 4 entspricht § 3a VwVfG.  
5. Zu § 5: § 5 entspricht im Wesentlichen §§ 11 und 12 VwVfG. Lediglich die 
Vereinigungen mit eigenen Rechten bleiben ausgenommen.  
6. Zu § 6: § 6 entspricht im Wesentlichen § 13 VwVfG. Lediglich die Vereini-
gungen mit eigenen Rechten bleiben ausgenommen. 
7. Zu § 7: § 7 entspricht weitgehend § 14 VwVfG. Abs. 5 statuiert – wie auch 
die kirchlichen Prozessordnungen – die Kirchenzugehörigkeit als Vorausset-
zung für das Tätigwerden als Bevollmächtigter oder Bevollmächtigte oder Bei-
stand. Die Vorschrift des Absatzes 5 nimmt § 21 des Kirchengerichtsgesetzes 
der EKD v. 6.11.2003, ABl. EKD S. 409 und damit die sog. „ACK“-Klausel“ auf 
(zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit vgl. Schrandt, Anwaltlicher Beistand in 
religiösen Angelegenheiten nach kirchlichem und staatlichen Recht, Diss. 1996; 
Guntau, Die Neuordnung der Rechtspflege in der Ev. Kirche, ZevKR 51 (2006), 
343 ff. m.w.N.). In Satz 2 ist eine Ausnahmemöglichkeit im Einzelfall vorgese-
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hen. Die Formulierung soll sicherstellen, dass nicht jedem Begehren nach einer 
Ausnahmeregelung nachgegeben werden muss. Die Betroffenen müssen 
grundsätzlich Mitglieder einer ACK-Kirche als Bevollmächtigte oder Beistände 
bestellen. Nur wenn durch diese Anforderung die Geltendmachung von Rech-
ten unmöglich gemacht oder unzumutbar erschwert würde, kommt eine Aus-
nahme in Betracht. Die Beweislast für das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
trägt der Betroffene. Die zuständige Kirchenbehörde entscheidet über einen 
Ausnahmeantrag nach pflichtgemäßem Ermessen.  
8. Zu § 8: § 8 entspricht § 15 VwVfG. 
9. Zu § 9: § 9 entspricht weitgehend § 20 VwVfG. 
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 übernimmt den Grundsatz, dass im Verwaltungsverfahren für 
eine Kirchenbehörde nicht tätig werden darf, wer bei einem Beteiligten als Mit-
glied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen Organs tätig 
ist. Die Vorschrift trägt der Tatsche Rechnung, dass häufig Mandate auf Ver-
langen wahrgenommen werden, in dem z.B. ein Mitglied des Landeskirchenam-
tes im Aufsichtsrat einer GmbH tätig ist, die von kirchlichen Körperschaften ge-
tragen wird oder dass in der Satzung einer diakonischen Einrichtung die Mit-
gliedschaft eines geistlichen Amtsträgers vorgesehen ist, um die Zuordnung der 
Einrichtung zur Kirche zu verdeutlichen. Die Regelung schließt aus, dass die 
Mitgliedschaft als solche bereits unter dem Verdacht einer Interessenkollision 
steht. 
Absatz 4 nimmt die Regelung des § 11 des Gesetzes über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft auf, wonach ein Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin 
als familienangehörig gilt. 
10. Zu § 10: § 10 entspricht § 21 VwVfG. 
11. Zu § 11: § 11 entspricht § 22 VwVfG. 
12. Zu § 12: § 12 entspricht § 24 VwVfG. 
13. Zu § 13: § 13 entspricht § 25 VwVfG. 
14. Zu § 14: § 14 entspricht weitgehend § 26 VwVfG. Für das kirchliche Verwal-
tungsverfahren bestehen keine Zwangsmaßnahmen zur Erzwingung von Zeu-
genaussagen. Ebenso wenig sind strafrechtlichen Folgen einer Falschaussage 
gegeben (vgl. dazu Schilberg, Rechtsschutz und Arbeitsrecht in der evangeli-
schen Kirche, S. 167). Gleichwohl sind Regelungen zur Aussagepflicht aus dem 
staatlichen Recht übernommen worden.  
Die Entschädigungsregelung nach Abs. 3 verweist auf § 23 KiGG, der auf das 
Bundesgesetz über die Vergütung von Sachverständigen, Dolmetscherinnen, 
Dolmetschern, Übersetzerinnen und Übersetzer sowie ehrenamtlichen Richte-
rinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten (Justizvergü-
tungs- und –entschädigungsgesetz –JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718; 
zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz zur Modernisierung der Justiz vom 
22. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3416) verweist. 
15. Zu § 15: § 15 entspricht § 28 VwVfG. § 28 VwVfG verwendet in Absatz 3 
den unbestimmten Rechtsbegriff des „öffentlichen Interesses“ (vgl. allgemein 
zur Frage des unbestimmten Rechtsbegriffs Ennecerus / Nipperdey, Allgemei-
ner Teil des Bürgerlichen Rechts, Bd. I, 1959, § 50 II 1, S. 308 f.). Unbestimmte 
Rechtsbegriffe zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht durch einen fest um-
rissenen Sachverhalt oder einen im allgemeinen Sprachgebrauch festliegenden 
Inhalt ausgefüllt werden, sondern dass sie durch Auslegung im Einzelfall oder 
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in bestimmten Fallgruppen eine Inhaltsbestimmung erfahren, die die Grundlage 
der Rechtsanwendung bildet. Der unbestimmte Rechtsbegriff des „öffentlichen 
Interesses“ ist vielfältig. Im demokratischen Rechtsstaat, im Sozial- und Um-
weltstaat gehört das Handeln im öffentlichen Interesse zu den funktionsprägen-
den Merkmalen der Verwaltung. Das öffentliche Interesse richtet sich auf den 
Bestand einer friedlichen sozialen Ordnung, die Wahrung der Menschenwürde 
und Achtung der Grundrechte, die Möglichkeit und Förderung von Bildung und 
Kultur, Wirtschaft und Bewahrung der Umwelt (Wolff/Bachof/Stober, Verwal-
tungsrecht, § 29 IV 1 b, Rdnr. 7, S. 420). Die Verwaltung ist in ihrem Handeln 
nicht frei sondern stets an diesen Zweck ihrer Funktion gebunden und dient 
damit dem öffentlichen Interesse (Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht, 11. 
Aufl. 1999, Band I, § 29 I, S. 416). 
An die Stelle dieser für die kirchliche Verwaltung nicht oder jedenfalls nicht in 
erster Linie relevanten Rechtsgüter wurde in Anlehnung an das neue Kirchen-
beamtengesetz der EKD (Kirchengesetz über die Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamten in der EKD v. 10.11.2005 [ABl.EKD S. 551], s. dort §§ 24 Abs. 2, 
43, 44) der unbestimmte Rechtsbegriff des „kirchlichen Interesses“ gesetzt. 
Auch er bedarf bei der Rechtsanwendung auf einen gegebenen Sachverhalt 
der inhaltlichen Bestimmung durch Auslegung, die je nach Fallgestaltung unter-
schiedlich ist. Unbestimmte Rechtsbegriffe können als Regelungen dienen, so-
lange sie sich nach allgemeinem Sprachgebrauch, nach Sinn und Zweck der 
Regelung, nach der systematischen Stellung im Gesetz mit einem hinreichen-
den Rechtsgehalt füllen und sich damit eine zuverlässige Grundlage für die 
Rechtsanwendung finden lässt. Bei der inhaltlichen Festlegung des kirchlichen 
Interesses geht es um eine rechtliche Wertung, die sich aus dem jeweiligen 
Normzeck ergibt, den der kirchliche Gesetzgeber vorgibt. Die Auslegung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs ist der kirchengerichtlichen Überprüfung unter-
worfen (z.B. Rechtshof der Konföderation ev. Kirchen in Nds. v. 6.1.2003 – 
KonfVR 18/02, RsprB. ABl. EKD 2003, 12; VGH EKU, Urteil vom 21.06.1993 – 
VGH 8/92 -, VGH EKU, Urteil vom 3.9.1984 – VGH 45/83 -, VGH EKU, Be-
schluss vom 14.08.1981 – 40/81 -, Jakobs, Aussagegenehmigungen – Aspekte 
zu ihrer Erteilung oder Versagung durch kirchliche Dienststellen, KuR 2005, 33, 
38). Im Ergebnis bestimmt nicht die Kirchenbehörde, was nach ihrem subjekti-
ven Verständnis das Interesse der Kirche ist, sondern das Kirchengericht hat 
den objektiven Inhalt im Streitfall festzulegen.  
Das kirchliche Interesse wird in erster Linie vom Auftrag der Kirche her be-
stimmt, das Wort der Heiligen Schrift zu verkündigen und die Sakramente be-
stimmungsgemäß darzureichen (vgl. für die EKD Art. 15 Abs. 1 GO.EKD). Dar-
über hinaus hat die kirchliche Verwaltung – wie die Staatsverwaltung – darauf 
zu achten, dass das kirchliche Recht gewahrt bleibt (vgl. zum staatlichen Recht, 
Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, § 29 V 1 Rdnr. 13, S. 423). Dies 
schließt das kirchliche Verfassungsrecht und alle weiteren kirchenrechtlichen 
Regelungen ein. Die jeweilige kirchliche Rechtsvorschrift bestimmt die beson-
deren Gesichtspunkte, die im kirchlichen Interesse liegen wie etwa im Dienst-
recht. Weitergehend als im Staat schließt der kirchliche Auftrag die Lebensfüh-
rung von kirchlichen Mitarbeitenden mit ein. Das Leben predigt wie das Wort. 
Für die EKD ergeben sich aus der Grundordnung u.a folgende weitere Ge-
sichtspunkte: sie hat sich zu bemühen, die Gemeinschaft mit und unter den 
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Gliedkirchen zu festigen und zu fördern (Art. 6 GO.EKD); sie hat die Gemein-
schaftsaufgaben zu erfüllen (vgl. Art. 15 bis 19 GO.EKD); sie hat mit Haus-
haltsmitteln sorgsam umzugehen (zum staatlichen Recht vgl. 
Wolff/Bachof/Stober, Verwaltungsrecht I, § 29 V 3 Rdnr. 16, S. 424 f.) und den 
gliedkirchlichen Finanzausgleich zwischen den Gliedkirchen zu ermöglichen 
und vor Gefahren zu bewahren. Dies hat Auswirkungen für die Bereitstellung 
von notwendigen Ressourcen, führt aber nicht zu einer Besitzstandswahrung. 
Die kirchliche Verwaltung hat sich vertragstreu in Bezug auf die Staatskirchen-
verträge (für die EKD nach Art. 18 GO.EKD für die Seelsorge in der Bundes-
wehr und in der Bundespolizei) zu verhalten. Dies gilt weiter für die Verträge mit 
Kirchen im Ausland (Art. 10 Abs. 1 GO.EKD) und mit Kirchen und Gemeinden 
deutscher Sprache oder Herkunft im Ausland nach Maßgabe des Art. 17 
GO.EKD. Die kirchliche Verwaltung hat darauf zu achten, dass die ökumeni-
schen Beziehungen in Achtung vor einander und mit Respekt entwickelt wer-
den.  
§ 15 Abs. 1 regelt den Grundsatz, nach dem eine Anhörung stattzufinden hat. 
Damit knüpft die Regelung an Art. 103 GG, den allgemeinen Grundsatz des 
rechtlichen Gehörs, an. Bei der Rechtsanwendung kommt es zunächst darauf 
an, dass die Kirchenbehörde den unbestimmten Rechtsbegriff des „kirchlichen 
Interesses“ zutreffend auslegt, das heißt das Interesse beschreiben kann, das 
sie im konkreten Einzelfall zu ihrem Unterlassen, keine Anhörung vorzuneh-
men, veranlasst. Dieses Interesse muss vom Sinn und Zweck der Rechtsnorm 
her gedeckt sein. Das kirchliche Interesse ist berührt, wenn die Anhörung den 
Zweck der Verwaltungsmaßnahme vereiteln könnte, so z.B. bei dem Verdacht 
eines Dienstvergehens oder dem Verdacht von finanziellen Unregelmäßigkei-
ten, wenn die Gefahr besteht, dass Beweismittel beiseite geschafft werden (vgl. 
zum staatlichen Recht, Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 28, Rdnr.58).  
Während § 15 Abs. 2 der Kirchenbehörde einen Ermessensspielraum gewährt, 
hat nach Abs. 3 eine Anhörung zu unterbleiben, wenn ein „zwingendes kirchli-
ches Interesse“ dies erfordert. Insoweit ist die Kirchenbehörde gebunden. Ein 
solches liegt vor, wenn eine Verzögerung durch die Anhörung gewichtige 
Rechtsgüter gefährdet werden können. Hat z.B. die Kirchenbehörde gesicherte 
Erkenntnisse darüber, dass in einem Land ein bewaffneter Konflikt auszubre-
chen droht oder Gewalttaten gegen Christen zu befürchten sind, hat sie aus ih-
rer Verpflichtung zur Fürsorge Pfarrer oder Pfarrerinnen und ihre Familien nach 
Deutschland zurück zu berufen (vgl. zum staatlichen Recht, Kopp/Ramsauer, 
VwVfG, § 28, Rdnr.58). 
16. Zu § 16: § 16 entspricht § 29 VwVfG. Nach Abs. 2 kann die Akteneinsicht 
verweigert werden, wenn das Bekanntwerden des Akteninhalts „dem Wohl der 
Kirche“ Nachteile bereiten würde. Auch hier handelt es sich um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff (vgl. dazu allgemein die Begründung zu § 15). Die Re-
gelung lehnt sich an § 29 Abs. 2 VwVfG an. Danach kann die Akteneinsicht 
verweigert werden, wenn dies „dem Wohl des Bundes oder eines Landes 
Nachteile bereiten würde“. „Nachteile“ nach § 29 VwVfG betreffen Gefährdun-
gen der inneren und äußeren Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
(Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 29 Rdnr. 34, § 5 Rdnr. 23). Eine solche Situation 
ist auf die Kirchen nicht übertragbar. Wohl aber bedarf die Kirche als Institution 
in ihrer äußeren Gestalt des Schutzes, soweit die Funktionsfähigkeit in Grund-
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lagen kirchlichen Handelns betroffen sind. So liegt ein Nachteil für das Wohl der 
Kirche vor, wenn durch die Gewährung der Akteneinsicht die freundschaftlichen 
ökumenischen Beziehungen zu anderen Kirchen und kirchlichen Zusammen-
schlüssen erheblich gestört und in eine Vertrauenskrise gestürzt würden (vgl. 
zur Parallele im staatlichen Recht, Kopp/Schenke, VwGO, 12.Aufl. 2000, § 99 
Rdnr. 7 in Bezug auf die freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Staaten 
oder zu internationalen Organisationen). Dasselbe gilt für das Verhältnis zu an-
deren Religionsgemeinschaften, insbesondere zum Judentum. Nachteile im 
Sinne des Abs. 2 können auch fiskalischer Art sein, wenn dadurch die finanziel-
le Funktionsfähigkeit der Kirche in Frage gestellt wird (vgl. zum parallelen staat-
lichen Recht Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 29 Rdnr. 34). 
17. Zu § 17: § 17 Absatz 2 entspricht § 30 VwVfG. Soweit die Verwaltungsver-
fahrensgesetze einzelner Bundesländer (Baden - Württem berg, Nordrhein-
Westfalen) entsprechende Vorschriften aufgehoben haben, gelten die allge-
meinen Vorschriften, die einen vergleichbaren Mindestschutz gewährleisten 
(Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 30 Rdnr. 2), so dass es sich nahe legt, die Rege-
lung in das VVZG-EKD aufzunehmen. 
18. Zu § 18: § 18 entspricht § 31 VwVfG. 
19. Zu § 19: § 19 entspricht § 32 VwVfG. 
20. Zu § 20: § 20 entspricht § 33 VwVfG. Urkunden, die von Kirchenbehörden 
hergestellt werden, sind „öffentliche Urkunden“ im Sinne von § 415 ZPO, sofern 
die Kirchenbehörde innerhalb der ihr zugewiesenen Befugnisse und in der vor-
geschriebenen Form handelt (Hartmann in Baumbach/Lauterbach/Albers/ 
Hartmann, ZPO, 62.Aufl. 2004, § 415 Rdnr. 4; Geimer in Zöller, ZPO, 26.Aufl. 
2007, § 415 Rdnr. 3 in Verbindung mit § 273 Rdnr. 8; v.Campenhausen, in: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG III, 2005, Art. 140 GG/137 WRV Rdnr. 262).  
Die Zulässigkeit der Beglaubigung durch die öffentlich-rechtlich korporierten 
Kirchen ist Ausdruck ihres Rechtsstatus als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts (v.Campenhausen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG III, 2005, Art. 140 
GG/137 WRV Rdnr. 262 m.w.N.; v.Campenhausen/de Wall, Staatskirchenrecht, 
4. Aufl. 2006, § 31 VIII, S. 268; Friesenhahn, Die Kirche als Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, HdbStKR I, 1974, § 11 III 5 e, S. 564; v.Campenhausen / 
Christoph, Amtliche Beglaubigungen der öffentlich-rechtlich korporierten Kir-
chen im weltlichen Bereich, DVBl 1987, 984 ff.). Die Vorschrift des § 20 regelt, 
dass die oberste kirchliche Verwaltungsbehörde anstelle der Bundesregierung 
die zur Beglaubigung „fremder“ (vgl. § 33 Abs. 1 S. 2 VwVfG) Urkunden und 
Unterschriften befugten Kirchenbehörden bestimmt. Im Übrigen bleibt es nach § 
20 Abs. 1 S. 1 dabei, dass jede untere Kirchenbehörde befugt ist, Abschriften 
von Urkunden, die sie selbst ausgestellt hat, zu beglaubigen. Der Sache nach 
kann die Regelung des § 20 Abs. 1 S. 2 nur eine kircheninterne Zuständigkeits-
zuweisung sein, die auf die Anerkennung kirchlicher Beglaubigungen im 
Rechtsverkehr keinen Einfluss hat. Diese ergibt sich aus Art. 140 GG i.V.m. Art. 
137 Abs. 5 WRV (dazu v.Campenhausen, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG III, 
2005, Art. 140 GG/137 WRV Rdnr. 262 m.w.N.). 
Die Formulierung „durch allgemeine Regelung“ ist gewählt worden, um die 
Form der Regelung den jeweiligen Kirchen freizustellen. Jede allgemeinver-
bindliche Regelungsform (Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift 
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u.a.) ist zulässig, nur die Regelung durch Einzelfallentscheidung ist nicht mög-
lich. 
21. Zu § 21: § 20 entspricht § 34 VwVfG. 
22. Zu § 22: § 22 entspricht § 35 VwVfG. Im staatlichen Verwaltungsrecht ist 
anerkannt, dass die materiellrechtliche Grundlage des Verwaltungshandelns 
auch die Ermächtigung zum Handeln in Form eines Verwaltungsakts umfasst. 
Mit Rücksicht auf den Zweck der staatskirchenrechtlichen Regelung gilt für die 
Kirchen nichts anderes. Die verfassungsrechtliche Gewährleistung gibt ihnen 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts ebenfalls die Möglichkeit, auch ein-
seitige verbindliche Regelungen durch Verwaltungsakt zu erlassen (Mainusch, 
ZevKR 50, 18, 26 f.).  
23. Zu § 23: § 23 entspricht § 36 VwVfG. 
24. Zu § 24: § 24 entspricht § 37 VwVfG. 
25. Zu § 25: § 25 entspricht § 38 VwVfG. 
26. Zu § 26: § 26 entspricht § 39 VwVfG. 
27. Zu § 27: § 27 entspricht § 40 VwVfG. 
28. Zu § 28: § 28 entspricht § 41 VwVfG 
29. Zu § 29: § 29 entspricht § 42 VwVfG. 
30. Zu § 30: § 30 nimmt den Regelungsgehalt der § 58 VwGO auf. 
31. Zu § 31: § 31 entspricht § 43 VwVfG. 
32. Zu § 32: § 32 entspricht § 44 VwVfG. 
33. Zu § 33: § 33 entspricht § 45 VwVfG. 
34. Zu § 34: § 34 entspricht § 46 VwVfG. 
35: Zu § 35: § 35 entspricht im Wesentlichen § 47 VwVfG.  
36. Zu § 36: § 36 entspricht im Wesentlichen § 48 VwVfG.  
Zum Begriff des kirchlichen Interesses siehe oben die Begründung zu § 15. 
37. Zu § 37: § 37 entspricht § 49 VwVfG.  
Zum Begriff des kirchlichen Interesses siehe oben die Begründung zu § 15. 
38. Zu § 38: § 38 entspricht § 49a VwVfG.  
§ 38 Abs. 2 Satz 1 geht – wie im staatlichen Recht (vgl. neben § 49a VwVfG 
insbesondere §§ 288, 291 BGB) davon aus, dass die Zinsbemessung dem 
Schaden entspricht, den die Kirchenbehörde typischerweise erleidet.  
§ 38 Abs. 3 Satz 2 räumt der Kirchenbehörde einen Ermessensspielraum ein, 
auf die Geltendmachung von Zinsen ganz zu verzichten. In die Vorschrift wird 
die Billigkeitsregelung ausdrücklich aufgenommen, die sich aus der Auslegung 
des § 49a VwVfG ebenfalls ergibt (Kopp/Ramsauer, VwVfG, § 49a, Rdnr. 21).  
39. Zu § 39: § 39 entspricht § 50 VwVfG. 
40. Zu § 40: § 40 entspricht § 51 VwVfG. 
41. Zu § 41: § 41 entspricht § 52 VwVfG 
42. Vorbemerkung zu § 42 bis 47: § 79 VwVfG verweist für die förmlichen 
Rechtsbehelfe gegen Verwaltungsakte auf die Vorschriften der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO). Um den Kirchenbehörden die Rechtsanwendung zu er-
leichtern sind die Regelungen der §§ 68 ff. VwGO in das VVZG-EKD aufge-
nommen worden. Bestehende kirchliche Vorschriften über die Verwaltungsge-
richtsbarkeit haben z.T. Regelungen über das Rechtsbehelfsverfahren schon 
getroffen (vgl. z.B. §§ 22, 24 f. VwGG der UEK; §§ 51 ff. KG der Konföderation 
ev. Kirchen in Niedersachsen über den Rechtshof v. 20.11.1973 [KABl. Hann. 
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S. 271], mit späteren Änderungen). Diese Regelungen gehen den §§ 42 ff. 
VVZG-EKD nach § 1 Absatz 2 vor.  
43. Zu § 42: § 42 entspricht §§ 68, 70 Abs. 2 VwGO. 
44. Zu § 43: § 43 entspricht §§ 69, 70 VwGO. 
45. Zu § 44: § 44 entspricht § 71 VwGO. 
46. Zu § 45: § 45 entspricht § 72 VwGO. 
47. Zu § 46: § 46 entspricht § 73 VwGO. 
48. Zu § 47: § 47 entspricht § 80 VwVfG. Es wird eine vereinfachte Kostenrege-
lung getroffen, um die kirchliche Praxis nicht zu überfordern. Eine Übernahme 
des § 80 VwVfG empfiehlt sich nicht, da die staatliche Regelung unvollständig 
und lückenhaft ist (s. dazu Kopp / Ramsauer, VwVfG, § 80 Rdnr. 2 ff.). 
49. Zu § 48: § 48 entspricht § 54 VwVfG. 
50. Zu § 49: § 49 entspricht § 55 VwVfG. 
51. Zu § 50: § 50 entspricht § 57 VwVfG. 
52. Zu § 51: § 51 entspricht § 57 VwVfG. 
53. Zu § 52: § 52 entspricht § 58 VwVfG. 
54. Zu § 53: § 53 entspricht § 59 VwVfG. 
55. Zu § 54: § 54 entspricht § 60 VwVfG 
56. Vorbemerkung zu §§ 55-60: Die Vorschriften übernehmen für die Verwal-
tungszustellungen Regelungen des Verwaltungszustellungsgesetzes des Bun-
des (VwZG). Auch hier gilt, dass sich im kirchlichen Recht vereinzelt Regelun-
gen über die Zustellung im Verwaltungsverfahren finden (z.B. § 66 PfDG [der 
EKU] v. 15.6.1996 [ABl. EKD S. 470] mit späteren Änderungen). Auch in der 
kirchlichen Praxis wird von förmlichen Zustellungen Gebrauch gemacht. Dies 
zeigt, dass ein entsprechender Regelungsbedarf besteht. Der entsprechenden 
Anwendung des Verwaltungszustellungsgesetzes stehen kirchliche Belange 
nicht entgegen, weswegen durch §§ 55 bis 62 die hier bestehenden Gesetzes-
lücken geschlossen werden sollen. Die Regelungen gelten für die „Zustellungs-
verfahren in Verwaltungsangelegenheiten“. Das heißt, dass grundsätzlich in al-
len Verwaltungsverfahren – unabhängig von den Beschränkungen des § 1 Ab-
satz 3 – sich die Zustellung nach §§ 55 bis 62 richtet. Dies ist sachgerecht, da 
auch in den anderen vom VVZG-EKD ausgenommenen Verfahren (s. § 1 Ab-
satz 3), wie etwa im Disziplinarverfahren, Ladungen, Entscheidungen etc. zu-
zustellen sind. 
57. Zu § 55: § 55 entspricht § 2 VwZG 
58. Zu § 56: § 56 entspricht § 6 VwZG. 
59. Zu § 57: § 57 entspricht § 7 VwZG. 
60. Zu § 58: § 58 entspricht § 8 VwZG 
61. Zu § 59: § 59 entspricht § 9 VwZG. 
62. Zu § 60: § 60 entspricht § 10 VwZG 
63. Zu § 61: § 61 entspricht § 96 Abs. 1 VwVfG 
64. Zu § 62: § 62 nimmt Art. 10 a Abs. 2 Satz 2 GO.EKD auf.  
Abs. 1 gilt für den eigenen Bereich der EKD. Hier ist eine Regelung des Verwal-
tungsverfahrensrechts ohne die Zustimmung der Gliedkirchen möglich, da die 
EKD dies als eigene Angelegenheit regeln kann.  
Abs. 2 regelt das Inkrafttreten des Kirchengesetzes für die Gliedkirchen bzw. 
gliedkirchlichen Zusammenschlüsse entsprechend Art. 10 a GO.EKD. Hierfür 
ist deren Zustimmung erforderlich, da es sich beim Verwaltungsverfahrensrecht 
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noch nicht um „ein einheitlich [durch die EKD] geregeltes Sachgebiet“ i.S. die-
ser Vorschrift handelt. Die Zustimmung ist gegenüber dem Rat der EKD zu er-
klären. Den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens stellt der Rat durch besondere Ver-
ordnung fest, die im Amtsblatt der EKD zu veröffentlichen ist (Art. 26 a Abs. 7 
GO.EKD; vgl. zum Ganzen Guntau, Das [neue] Gesetzgebungsrecht in der 
Grundordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland, ZevKR 47 [2002] S. 
639, 664 f.). 
65. Zu § 63: § 63 räumt den Gliedkirchen entsprechend § 10 a Abs. 3 GO.EKD 
das Recht ein, das Kirchengesetz für ihren Bereich jederzeit außer Kraft zu set-
zen. 
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